
Gesetz zur Vereinfachung baurechtlicher Regelungen und zur Beschleunigung sowie 
Förderung des Wohnungsbaus, beschlossen am 02.12.2020,
in Art. 6 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 ergänzt zum 01.06.2021

BayBO aktuell BayBO ab 01.02.2021
Art. 6 Abstandsflächen, Abstände Art. 6 Abstandsflächen, Abstände
(1) 1Vor den Außenwänden von Gebäuden sind
Abstandsflächen von oberirdischen Gebäuden freizuhalten.
2Satz 1 gilt entsprechend für andere Anlagen, von denen
Wirkungen wie von Gebäuden ausgehen, gegenüber
Gebäuden und Grundstücksgrenzen. 3Eine Abstandsfläche ist
nicht erforderlich vor Außenwänden, die an
Grundstücksgrenzen errichtet werden, wenn nach
planungsrechtlichen Vorschriften an die Grenze gebaut
werden muss oder gebaut werden darf. 4 Art. 63 bleibt
unberührt.
(2) 1Abstandsflächen sowie Abstände nach Art. 28 Abs. 2 Nr.
1 und Art. 30 Abs. 2 müssen auf dem Grundstück selbst
liegen. 2Sie dürfen auch auf öffentlichen Verkehrs-, Grün- und
Wasserflächen liegen, jedoch nur bis zu deren Mitte.
3Abstandsflächen sowie Abstände im Sinn des Satzes 1
dürfen sich ganz oder teilweise auf andere Grundstücke
erstrecken, wenn rechtlich oder tatsächlich gesichert ist, dass
sie nicht überbaut werden, oder wenn der Nachbar
gegenüber der Bauaufsichtsbehörde schriftlich, aber nicht in
elektronischer Form, zustimmt; die Zustimmung des
Nachbarn gilt auch für und gegen seinen Rechtsnachfolger.
4Abstandsflächen dürfen auf die auf diesen Grundstücken
erforderlichen Abstandsflächen nicht angerechnet werden.
(3) Die Abstandsflächen dürfen sich nicht überdecken; das
gilt nicht für
1. Außenwände, die in einem Winkel von mehr als 75 Grad
zueinander stehen,
2. Außenwände zu einem fremder Sicht entzogenen
Gartenhof bei Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2,
3. Gebäude und andere bauliche Anlagen, die in den
Abstandsflächen zulässig sind.
(4) 1Die Tiefe der Abstandsfläche bemisst sich nach der
Wandhöhe; sie wird senkrecht zur Wand gemessen.
2Wandhöhe ist das Maß von der Geländeoberfläche bis zum
Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut oder bis zum oberen
Abschluss der Wand. 3Die Höhe von Dächern mit einer
Neigung von mehr als 70 Grad wird voll, von Dächern mit
einer Neigung von mehr als 45 Grad zu einem Drittel
hinzugerechnet. 4Die Höhe der Giebelflächen im Bereich des
Dachs ist bei einer Dachneigung von mehr als 70 Grad voll,
im Übrigen nur zu einem Drittel anzurechnen. 5Die Sätze 1
bis 4 gelten für Dachaufbauten entsprechend. 6Das sich
ergebende Maß ist H.
(5) 1Die Tiefe der Abstandsflächen beträgt 1 H, mindestens 3
m. 2In Kerngebieten und in festgesetzten urbanen Gebieten
beträgt die Tiefe 0,50 H, in Gewerbe- und Industriegebieten
0,25 H, mindestens jeweils 3 m. 3Werden von einer
städtebaulichen Satzung oder einer Satzung nach Art. 81
Außenwände zugelassen oder vorgeschrieben, vor denen
Abstandsflächen größerer oder geringerer Tiefe als nach den
Sätzen 1 und 2 liegen müssten, finden die Sätze 1 und 2
keine Anwendung, es sei denn, die Satzung ordnet die
Geltung dieser Vorschriften an; die ausreichende Belichtung
und Belüftung dürfen nicht beeinträchtigt, die Flächen für
notwendige Nebenanlagen nicht eingeschränkt werden. 4Satz
3 gilt entsprechend, wenn sich einheitlich abweichende
Abstandsflächentiefen aus der umgebenden Bebauung im
Sinn des § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB ergeben.
(6) 1Vor zwei Außenwänden von nicht mehr als 16 m Länge
genügt als Tiefe der Abstandsflächen die Hälfte der nach Abs.
5 erforderlichen Tiefe, mindestens jedoch 3 m; das gilt nicht
in Gebieten nach Abs. 5 Satz 2. 2Wird ein Gebäude mit einer
Außenwand an eine Grundstücksgrenze gebaut, gilt Satz 1
nur noch für eine Außenwand; wird ein Gebäude mit zwei
Außenwänden an Grundstücksgrenzen gebaut, so ist Satz 1
nicht anzuwenden; Grundstücksgrenzen zu öffentlichen
Verkehrsflächen, öffentlichen Grünflächen und öffentlichen
Wasserflächen bleiben hierbei unberücksichtigt.

(1) 1Vor den Außenwänden von Gebäuden sind
Abstandsflächen von oberirdischen Gebäuden freizuhalten.
2Satz 1 gilt entsprechend für andere Anlagen, von denen
Wirkungen wie von Gebäuden ausgehen, gegenüber
Gebäuden und Grundstücksgrenzen. 3Eine Abstandsfläche ist
nicht erforderlich vor Außenwänden, die an
Grundstücksgrenzen errichtet werden, wenn nach
planungsrechtlichen Vorschriften an die Grenze gebaut
werden muss oder gebaut werden darf. 4 Art. 63 bleibt
unberührt.
(2) 1Abstandsflächen sowie Abstände nach Art. 28 Abs. 2 Nr.
1 und Art. 30 Abs. 2 müssen auf dem Grundstück selbst
liegen. 2Sie dürfen auch auf öffentlichen Verkehrs-, Grün- und
Wasserflächen liegen, jedoch nur bis zu deren Mitte.
3Abstandsflächen sowie Abstände im Sinn des Satzes 1
dürfen sich ganz oder teilweise auf andere Grundstücke
erstrecken, wenn rechtlich oder tatsächlich gesichert ist, dass
sie nicht überbaut werden, oder wenn der Nachbar
gegenüber der Bauaufsichtsbehörde schriftlich, aber nicht in
elektronischer Form, zustimmt; die Zustimmung des
Nachbarn gilt auch für und gegen seinen Rechtsnachfolger.
4Abstandsflächen dürfen auf die auf diesen Grundstücken
erforderlichen Abstandsflächen nicht angerechnet werden.
(3) Die Abstandsflächen dürfen sich nicht überdecken; das
gilt nicht für
1. Außenwände, die in einem Winkel von mehr als 75 Grad
zueinander stehen,
2. Außenwände zu einem fremder Sicht entzogenen
Gartenhof bei Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2,
3. Gebäude und andere bauliche Anlagen, die in den
Abstandsflächen zulässig sind.
(4) 1Die Tiefe der Abstandsfläche bemisst sich nach der
Wandhöhe; sie wird senkrecht zur Wand gemessen.
2Wandhöhe ist das Maß von der Geländeoberfläche bis zum
Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut oder bis zum oberen
Abschluss der Wand. 3Die Höhe von Dächern mit einer
Neigung von bis einschließlich 70 Grad wird zu einem Drittel
der Wandhöhe, von Dächern mit einer Neigung von mehr als
70 Grad voll der Wandhöhe hinzugerechnet. 4Die Höhe der
Giebelflächen im Bereich des Dachs ist bei einer
Dachneigung von mehr als 70 Grad voll, im Übrigen nur zu 
einem Drittel anzurechnen. 4Die Sätze 1 bis 3 gelten für 
Dachaufbauten entsprechend. 5Das sich ergebende Maß ist 
H.
(5) 1Die Tiefe der Abstandsflächen beträgt 0,4 H, in Gewerbe-
und Industriegebieten 0,2 H, jeweils aber mindestens 3 m.
2Durch städtebauliche Satzung oder eine Satzung nach Art.
81 kann ein abweichendes Maß der Tiefe der Abstandsfläche
zugelassen oder vorgeschrieben werden. 3Für solche
Regelungen in Bebauungsplänen gilt § 33 BauGB
entsprechend.
(5a) 1Abweichend von Abs. 5 Satz 1 beträgt die
Abstandsfläche in Gemeinden mit mehr als 250.000
Einwohnern außerhalb von Gewerbe-, Kern- und
Industriegebieten sowie festgesetzten urbanen Gebieten 1 H,
mindestens jedoch 3 m. 2Vor bis zu zwei Außenwänden von
nicht mehr als 16 m Länge genügen in diesen Fällen 0,5 H,
mindestens jedoch 3 m, wenn das Gebäude an mindestens
zwei Außenwänden Satz 1 beachtet. 3Abweichend von Abs. 4
Satz 3 wird die Höhe von Dächern mit einer Neigung von
mehr als 45 Grad zu einem Drittel, mit einer Neigung von
mehr als 70 Grad voll der Wandhöhe hinzugerechnet. Die
Höhe der Giebelflächen im Bereich des Dachs wird
abweichend von Satz 3 und von Abs. 4 Satz 3 bei
Dachneigung von mehr als 70 Grad voll, im übrigen zu einem
Drittel angerechnet. 5Dabei bleiben auch untergeordnete
Dachgauben bei der Bemessung der Abstandsfläche außer
Betracht, wenn
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3Aneinandergebaute Gebäude sind wie ein Gebäude zu 
behandeln.
(7) Die Gemeinde kann durch Satzung, die auch nach Art. 81 
Abs. 2 erlassen werden kann, abweichend von Abs. 4 Sätze 
3 und 4, Abs. 5 Sätze 1 und 2 sowie Abs. 6 für ihr 
Gemeindegebiet oder Teile ihres Gemeindegebiets vorsehen,
dass
1. nur die Höhe von Dächern mit einer Neigung von weniger 
als 70 Grad zu einem Drittel, bei einer größeren Neigung der 
Wandhöhe voll hinzugerechnet wird und
2. die Tiefe der Abstandsfläche 0,4 H, mindestens 3 m, in 
Gewerbe- und Industriegebieten 0,2 H, mindestens 3 m, 
beträgt.
(8) Bei der Bemessung der Abstandsflächen bleiben außer 
Betracht
1. vor die Außenwand vortretende Bauteile wie Gesimse und 
Dachüberstände,
2. untergeordnete Vorbauten wie Balkone und 
eingeschossige Erker, wenn sie
a) insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Breite der 
Außenwand des jeweiligen Gebäudes, höchstens jeweils 5 
m, in Anspruch nehmen,
b) nicht mehr als 1,50 m vor diese Außenwand vortreten und
c) mindestens 2 m von der gegenüberliegenden 
Nachbargrenze entfernt bleiben,
3. untergeordnete Dachgauben, wenn
a) sie insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Breite der 
Außenwand des jeweiligen Gebäudes, höchstens jeweils 5 
m, in Anspruch nehmen und
b) ihre Ansichtsfläche jeweils nicht mehr als 4 m2 beträgt und 
eine Höhe von nicht mehr als 2,5 m aufweist.
(9) 1In den Abstandsflächen eines Gebäudes sowie ohne 
eigene Abstandsflächen sind, auch wenn sie nicht an die 
Grundstücksgrenze oder an das Gebäude angebaut werden, 
zulässig
1. Garagen einschließlich deren Nebenräume, überdachte 
Tiefgaragenzufahrten, Aufzüge zu Tiefgaragen und Gebäude 
ohne Aufenthaltsräume und Feuerstätten mit einer mittleren 
Wandhöhe bis zu 3 m und einer Gesamtlänge je 
Grundstücksgrenze von 9 m, bei einer Länge der 
Grundstücksgrenze von mehr als 42 m darüber hinaus 
freistehende Gebäude ohne Aufenthaltsräume und 
Feuerstätten mit einer mittleren Wandhöhe bis zu 3 m, nicht 
mehr als 50 m3 Brutto-Rauminhalt und einer Gesamtlänge je 
Grundstücksgrenze von 5 m; abweichend von Abs. 4 bleibt 
bei einer Dachneigung bis zu 70 Grad die Höhe von Dächern 
und Giebelflächen unberücksichtigt,
2. gebäudeunabhängige Solaranlagen mit einer Höhe bis zu 
3 m und einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze von 9 m,
3. Stützmauern und geschlossene Einfriedungen in Gewerbe-
und Industriegebieten, außerhalb dieser Baugebiete mit einer
Höhe bis zu 2 m.
2Die Länge der die Abstandsflächentiefe gegenüber den 
Grundstücksgrenzen nicht einhaltenden Bebauung nach den 
Nrn. 1 und 2 darf auf einem Grundstück insgesamt 15 m nicht
überschreiten.

1. sie insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Breite der 
Außenwand des jeweiligen Gebäudes, höchstens jeweils 5 
m, in Anspruch nehmen und
2. ihre Ansichtsfläche jeweils nicht mehr als 4 m2 beträgt und 
eine Höhe von nicht mehr als 2,5 m aufweist.
(6) 1Vor zwei Außenwänden von nicht mehr als 16 m Länge 
genügt als Tiefe der Abstandsflächen die Hälfte der nach Abs.
5 erforderlichen Tiefe, mindestens jedoch 3 m; das gilt nicht 
in Gebieten nach Abs. 5 Satz 2. 2Wird ein Gebäude mit einer 
Außenwand an eine Grundstücksgrenze gebaut, gilt Satz 1 
nur noch für eine Außenwand; wird ein Gebäude mit zwei 
Außenwänden an Grundstücksgrenzen gebaut, so ist Satz 1 
nicht anzuwenden; Grundstücksgrenzen zu öffentlichen 
Verkehrsflächen, öffentlichen Grünflächen und öffentlichen 
Wasserflächen bleiben hierbei unberücksichtigt. 
3Aneinandergebaute Gebäude sind wie ein Gebäude zu 
behandeln.
(7) Die Gemeinde kann durch Satzung, die auch nach Art. 81 
Abs. 2 erlassen werden kann, abweichend von Abs. 4 Sätze 
3 und 4, Abs. 5 Sätze 1 und 2 sowie Abs. 6 für ihr 
Gemeindegebiet oder Teile ihres Gemeindegebiets vorsehen,
dass
1. nur die Höhe von Dächern mit einer Neigung von weniger 
als 70 Grad zu einem Drittel, bei einer größeren Neigung der 
Wandhöhe voll hinzugerechnet wird und
2. die Tiefe der Abstandsfläche 0,4 H, mindestens 3 m, in 
Gewerbe- und Industriegebieten 0,2 H, mindestens 3 m, 
beträgt.
(6) 1Bei der Bemessung der Abstandsflächen bleiben außer 
Betracht
1. vor die Außenwand vortretende Bauteile wie Gesimse und 
Dachüberstände,
2. untergeordnete Vorbauten wie Balkone und 
eingeschossige Erker, wenn sie
a) insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Breite der 
Außenwand des jeweiligen Gebäudes, höchstens jeweils 5 
m, in Anspruch nehmen,
b) nicht mehr als 1,50 m vor diese Außenwand vortreten und
c) mindestens 2 m von der gegenüberliegenden 
Nachbargrenze entfernt bleiben,
3. bei Gebäuden an der Grundstücksgrenze die Seitenwände
von Vorbauten und Dachaufbauten, auch wenn sie nicht an 
der Grundstücksgrenze errichtet werden,
untergeordnete Dachgauben, wenn
a) sie insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Breite der 
Außenwand des jeweiligen Gebäudes, höchstens jeweils 5 
m, in Anspruch nehmen und
b) ihre Ansichtsfläche jeweils nicht mehr als 4 m2 beträgt und 
eine Höhe von nicht mehr als 2,5 m aufweist.
4. Maßnahmen zum Zwecke der Energieeinsparung an 
bestehenden Gebäuden, wenn sie
a) eine Stärke von nicht mehr als 0,30 m aufweisen und
b) mindestens 2,50 m von der NachbarGrundstücksgrenze 
zurückbleiben.
2Abs. 5a Satz 5 bleibt unberührt.
(7) 1In den Abstandsflächen eines Gebäudes sowie ohne 
eigene Abstandsflächen sind, auch wenn sie nicht an die 
Grundstücksgrenze oder an das Gebäude angebaut der 
Grundstücksgrenze errichtet werden, zulässig
1. Garagen einschließlich ihrer Nebenräume, überdachte 
Tiefgaragenzufahrten, Aufzüge zu Tiefgaragen und Gebäude 
ohne Aufenthaltsräume und Feuerstätten mit einer mittleren 
Wandhöhe bis zu 3 m und einer Gesamtlänge je 
Grundstücksgrenze von 9 m, bei einer Länge der 
Grundstücksgrenze von mehr als 42 m darüber hinaus 
freistehende Gebäude ohne Aufenthaltsräume und 
Feuerstätten mit einer mittleren Wandhöhe bis zu 3 m, nicht 
mehr als 50 m3 Brutto-Rauminhalt und einer Gesamtlänge je 
Grundstücksgrenze von 5 m; abweichend von Abs. 4 bleibt 
bei einer Dachneigung bis zu 70 Grad die Höhe von Dächern 
und Giebelflächen unberücksichtigt wobei die Höhe von 
Dächern mit einer Neigung von mehr als 45 Grad zu einem 
Drittel, mit einer Neigung von mehr als 70 Grad voll der 
Wandhöhe hinzugerechnet wird; Giebelflächen bleiben bei 
einer Dachneigung bis zu 45 Grad unberücksichtigt,
2. gebäudeunabhängige Solaranlagen mit einer Höhe bis zu 
3 m und einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze von 9 m,
3. Stützmauern und geschlossene Einfriedungen in Gewerbe-
und Industriegebieten, außerhalb dieser Baugebiete mit einer
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Höhe bis zu 2 m.
2Die Länge der die Abstandsflächentiefe gegenüber den 
Grundstücksgrenzen nicht einhaltenden Bebauung nach den 
Nrn. 1 und 2 darf auf einem Grundstück insgesamt 15 m nicht
überschreiten.

Art. 7 Begrünung, Kinderspielplätze Art. 7 Begrünung, Kinderspielplätze
[(1) – (2)]
(3) 1Bei der Errichtung von Gebäuden mit mehr als drei 
Wohnungen ist auf dem Baugrundstück oder in unmittelbarer 
Nähe auf einem anderen geeigneten Grundstück, dessen 
dauerhafte Nutzung für diesen Zweck gegenüber dem 
Rechtsträger der Bauaufsichtsbehörde rechtlich gesichert 
sein muss, ein ausreichend großer Kinderspielplatz 
anzulegen. 2Das gilt nicht, wenn in unmittelbarer Nähe eine 
Gemeinschaftsanlage oder ein sonstiger für die Kinder 
nutzbarer Spielplatz geschaffen wird oder vorhanden oder ein
solcher Spielplatz wegen der Art und der Lage der 
Wohnungen nicht erforderlich ist. 3Bei bestehenden 
Gebäuden nach Satz 1 kann die Herstellung von 
Kinderspielplätzen verlangt werden.

[(1) – (2)]
(3) 1Bei der Errichtung von Gebäuden mit mehr als drei 
Wohnungen ist auf dem Baugrundstück oder in unmittelbarer 
Nähe auf einem anderen geeigneten Grundstück, dessen 
dauerhafte Nutzung für diesen Zweck gegenüber dem 
Rechtsträger der Bauaufsichtsbehörde rechtlich gesichert 
sein muss, ein ausreichend großer Kinderspielplatz 
anzulegen. 2Art. 47 Abs. 3 gilt entsprechend. 3Die Gemeinde 
hat den Geldbetrag für die Ablösung von Kinderspielplätzen 
für die Herstellung oder Unterhaltung einer örtlichen Kinder- 
oder Jugendfreizeiteinrichtung zu verwenden. Das gilt nicht, 
wenn in unmittelbarer Nähe eine Gemeinschaftsanlage oder 
ein sonstiger für die Kinder nutzbarer Spielplatz geschaffen 
wird oder vorhanden oder ein solcher Spielplatz wegen der 
Art und der Lage der Wohnungen nicht erforderlich ist. 3Bei 
bestehenden Gebäuden nach Satz 1 kann die Herstellung 
von Kinderspielplätzen verlangt werden.

Art. 17 Verwendbarkeitsnachweise Art. 17 Verwendbarkeitsnachweise
Die in Art. 16 Abs. 2 Satz 1 genannten Anforderungen sind für
Bauprodukte, die für die Erfüllung der Anforderungen dieses 
Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes nicht nur eine 
untergeordnete Bedeutung haben, durch eine allgemeine 
bauaufsichtliche Zulassung, ein allgemeines 
bauaufsichtliches Prüfzeugnis oder eine Zustimmung im 
Einzelfall (Verwendbarkeitsnachweise) nachzuweisen, wenn
1. es keine Technische Baubestimmung oder allgemein 
anerkannte Regel der Technik gibt,
2. das Bauprodukt von einer Technischen Baubestimmung in 
Bezug auf die Leistung von Bauprodukten wesentlich 
abweicht oder
3. eine Verordnung nach Art. 80 Abs. 5 Nr. 5 es vorsieht.

Die in Art. 16 Abs. 2 Satz 1 genannten Anforderungen sind für
Bauprodukte, die für die Erfüllung der Anforderungen dieses 
Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes nicht nur eine 
untergeordnete Bedeutung haben, durch eine allgemeine 
bauaufsichtliche Zulassung, ein allgemeines 
bauaufsichtliches Prüfzeugnis oder eine Zustimmung im 
Einzelfall (Verwendbarkeitsnachweise) nachzuweisen, wenn
1. es keine Technische Baubestimmung oder allgemein 
anerkannte Regel der Technik gibt,
2. das Bauprodukt von einer Technischen Baubestimmung in 
Bezug auf die Leistung von Bauprodukten wesentlich 
abweicht oder
3. eine Rechtsverordnung nach Art. 80 Abs. 5 Nr. 5 es 
vorsieht.

Art. 18 Allgemeine bauaufsichtliche 
Zulassung

Art. 18 Allgemeine bauaufsichtliche 
Zulassung

(1) Eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird auf 
Antrag erteilt und nach Gegenstand und wesentlichem Inhalt 
öffentlich bekannt gemacht.
(2) 1Der Antrag ist zu begründen. 2Soweit erforderlich, sind 
Probestücke vom Antragsteller zur Verfügung zu stellen, 
durch sachverständige Stellen zu entnehmen oder 
Probeausführungen unter Aufsicht dieser sachverständigen 
Stellen vorzunehmen. 3 Art. 65 Abs. 2 gilt entsprechend.
(3) 1Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird 
widerruflich und befristet erteilt. 2Die Frist beträgt in der Regel
fünf Jahre. 3Die Zulassung kann auf schriftlichen Antrag 
verlängert werden. 4 Art. 69 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.
(4) Die Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter erteilt.
(5) Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen nach dem 
Recht anderer Länder gelten auch im Freistaat Bayern.

(1) Eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird auf 
Antrag erteilt und nach Gegenstand und wesentlichem Inhalt 
öffentlich bekannt gemacht.
(2) 1Der Antrag ist zu begründen. 2Soweit erforderlich, sind 
Probestücke vom Antragsteller zur Verfügung zu stellen, 
durch sachverständige Stellen zu entnehmen oder 
Probeausführungen unter Aufsicht dieser sachverständigen 
Stellen vorzunehmen. 3 Art. 65 Abs. 2 gilt entsprechend.
(3) 1Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird 
widerruflich und befristet erteilt. 2Die Frist beträgt in der Regel
fünf Jahre. 3Die Zulassung kann auf schriftlichen Antrag 
verlängert werden. 4 Art. 69 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.
(4) Die Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter erteilt.
(5) Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen nach dem 
Recht anderer Länder gelten auch im Freistaat Bayern.

Art. 24 Allgemeine Anforderungen an das 
Brandverhalten von Baustoffen und 
Bauteilen

Art. 24 Allgemeine Anforderungen an das 
Brandverhalten von Baustoffen und 
Bauteilen

[(1)]
(2) 1Bauteile werden nach den Anforderungen an ihre 
Feuerwiderstandsfähigkeit unterschieden in
1. feuerbeständige,
2. hochfeuerhemmende,
3. feuerhemmende;
die Feuerwiderstandsfähigkeit bezieht sich bei tragenden und
aussteifenden Bauteilen auf deren Standsicherheit im 
Brandfall, bei raumabschließenden Bauteilen auf deren 
Widerstand gegen die Brandausbreitung. 2Bauteile werden 
zusätzlich nach dem Brandverhalten ihrer Baustoffe 
unterschieden in
1. Bauteile aus nichtbrennbaren Baustoffen,
2. Bauteile, deren tragende und aussteifende Teile aus 
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und die bei 
raumabschließenden Bauteilen zusätzlich eine in 
Bauteilebene durchgehende Schicht aus nichtbrennbaren 
Baustoffen haben,

[(1)]
(2) 1Bauteile werden nach den Anforderungen an ihre 
Feuerwiderstandsfähigkeit unterschieden in
1. feuerbeständige,
2. hochfeuerhemmende,
3. feuerhemmende;
die Feuerwiderstandsfähigkeit bezieht sich bei tragenden und
aussteifenden Bauteilen auf deren Standsicherheit im 
Brandfall, bei raumabschließenden Bauteilen auf deren 
Widerstand gegen die Brandausbreitung. 2Bauteile werden 
zusätzlich nach dem Brandverhalten ihrer Baustoffe 
unterschieden in
1. Bauteile aus nichtbrennbaren Baustoffen,
2. Bauteile, deren tragende und aussteifende Teile aus 
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und die bei 
raumabschließenden Bauteilen zusätzlich eine in 
Bauteilebene durchgehende Schicht aus nichtbrennbaren 
Baustoffen haben,
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3. Bauteile, deren tragende und aussteifende Teile aus 
brennbaren Baustoffen bestehen und die allseitig eine 
brandschutztechnisch wirksame Bekleidung aus 
nichtbrennbaren Baustoffen (Brandschutzbekleidung) und 
Dämmstoffe aus nichtbrennbaren Baustoffen haben,
4. Bauteile aus brennbaren Baustoffen.
3Soweit in diesem Gesetz oder in Vorschriften auf Grund 
dieses Gesetzes nichts anderes bestimmt ist, müssen
1. Bauteile, die feuerbeständig sein müssen, mindestens den 
Anforderungen des Satzes 2 Nr. 2,
2. Bauteile, die hochfeuerhemmend sein müssen, mindestens
den Anforderungen des Satzes 2 Nr. 3
entsprechen; das gilt nicht für feuerwiderstandsfähige 
Abschlüsse von Öffnungen.

3. Bauteile, deren tragende und aussteifende Teile aus 
brennbaren Baustoffen bestehen und die allseitig eine 
brandschutztechnisch wirksame Bekleidung aus 
nichtbrennbaren Baustoffen (Brandschutzbekleidung) und 
Dämmstoffe aus nichtbrennbaren Baustoffen haben,
4. Bauteile aus brennbaren Baustoffen.
3Soweit in diesem Gesetz oder in Vorschriften auf Grund 
dieses Gesetzes nichts anderes bestimmt ist, müssen
1. Bauteile, die feuerbeständig sein müssen, mindestens den 
Anforderungen des Satzes 2 Nr. 2,
2. Bauteile, die hochfeuerhemmend sein müssen, mindestens
den Anforderungen des Satzes 2 Nr. 3
entsprechen; das gilt nicht für feuerwiderstandsfähige 
Abschlüsse von Öffnungen.
4Abweichend von Satz 3 sind Bauteile, die feuerbeständig 
oder hochfeuerhemmend sein müssen, aus brennbaren 
Baustoffen zulässig, sofern sie den Technischen 
Baubestimmungen nach Art. 81a entsprechen. 5Satz 4 gilt 
nicht für Brandwände nach Art. 28 Abs. 3 Satz 1 und Wände 
notwendiger Treppenräume nach Art. 33 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1.

Art. 26 Außenwände Art. 26 Außenwände
(1) Außenwände und Außenwandteile wie Brüstungen und 
Schürzen sind so auszubilden, dass eine Brandausbreitung 
auf und in diesen Bauteilen ausreichend lang begrenzt ist.
(2) 1Nichttragende Außenwände und nichttragende Teile 
tragender Außenwände müssen aus nichtbrennbaren 
Baustoffen bestehen; sie sind aus brennbaren Baustoffen 
zulässig, wenn sie als raumabschließende Bauteile 
feuerhemmend sind. 2Satz 1 gilt nicht für
1. Fenster und Türen,
2. Fugendichtungen und
3. brennbare Dämmstoffe in nichtbrennbaren geschlossenen 
Profilen der Außenwandkonstruktion.
(3) 1Oberflächen von Außenwänden sowie 
Außenwandbekleidungen müssen einschließlich der 
Dämmstoffe und Unterkonstruktionen schwerentflammbar 
sein; Unterkonstruktionen aus normalentflammbaren 
Baustoffen sind zulässig, wenn die Anforderungen nach Abs. 
1 erfüllt sind. 2Balkonbekleidungen, die über die erforderliche 
Umwehrungshöhe hinaus hochgeführt werden, und mehr als 
zwei Geschosse überbrückende Solaranlagen an 
Außenwänden müssen schwerentflammbar sein. 3Baustoffe, 
die schwerentflammbar sein müssen, in Bauteilen nach Satz 
1 Halbsatz 1 und Satz 2 dürfen nicht brennend abfallen oder 
abtropfen.
(4) Bei Außenwandkonstruktionen mit 
geschossübergreifenden Hohl- oder Lufträumen wie 
Doppelfassaden sind gegen die Brandausbreitung besondere
Vorkehrungen zu treffen; das gilt für hinterlüftete 
Außenwandbekleidungen entsprechend.
(5) Die Abs. 2, 3 und 4 Halbsatz 2 gelten nicht für Gebäude 
der Gebäudeklassen 1 bis 3, Abs. 4 Halbsatz 1 nicht für 
Gebäude der Gebäudeklassen 1 und 2.

(1) Außenwände und Außenwandteile wie Brüstungen und 
Schürzen sind so auszubilden, dass eine Brandausbreitung 
auf und in diesen Bauteilen ausreichend lang begrenzt ist.
(2) 1Nichttragende Außenwände und nichttragende Teile 
tragender Außenwände müssen aus nichtbrennbaren 
Baustoffen bestehen; sie sind aus brennbaren Baustoffen 
zulässig, wenn sie als raumabschließende Bauteile 
feuerhemmend sind. 2Satz 1 gilt nicht für
1. Fenster und Türen,
2. Fugendichtungen und
3. brennbare Dämmstoffe in nichtbrennbaren geschlossenen 
Profilen der Außenwandkonstruktion.
(3) 1Oberflächen von Außenwänden sowie 
Außenwandbekleidungen müssen einschließlich der 
Dämmstoffe und Unterkonstruktionen schwerentflammbar 
sein; Unterkonstruktionen aus normalentflammbaren 
Baustoffen sind zulässig, wenn die Anforderungen nach Abs. 
1 erfüllt sind. 2Balkonbekleidungen, die über die erforderliche 
Umwehrungshöhe hinaus hochgeführt werden, und mehr als 
zwei Geschosse überbrückende Solaranlagen an 
Außenwänden müssen schwerentflammbar sein. 3Baustoffe, 
die schwerentflammbar sein müssen, in Bauteilen nach Satz 
1 Halbsatz 1 und Satz 2 dürfen nicht brennend abfallen oder 
abtropfen.
(4) Bei Außenwandkonstruktionen mit 
geschossübergreifenden Hohl- oder Lufträumen wie 
Doppelfassaden sind gegen die Brandausbreitung besondere
Vorkehrungen zu treffen; das gilt für hinterlüftete 
Außenwandbekleidungen entsprechend.
(5) 1Die Abs. 2, 3 und 4 Halbsatz 2 gelten nicht für Gebäude 
der Gebäudeklassen 1 bis 3, Abs. 4 Halbsatz 1 nicht für 
Gebäude der Gebäudeklassen 1 und 2. ²Abweichend von 
Abs. 3 sind Außenwandbekleidungen, die den Technischen 
Baubestimmungen nach Art. 81 a entsprechen, mit 
Ausnahme der Dämmstoffe, aus normalentflammbaren 
Baustoffen zulässig.

Art. 28 Brandwände Art. 28 Brandwände
[(1) – (9)]
(10) Abs. 2 Nr. 1 gilt nicht für seitliche Wände von Vorbauten 
im Sinn des Art. 6 Abs. 8, wenn sie von dem 
Nachbargebäude oder der Nachbargrenze einen Abstand 
einhalten, der ihrer eigenen Ausladung entspricht, 
mindestens jedoch 1 m beträgt.
[(11)]

[(1) – (9)]
(10) Abs. 2 Nr. 1 gilt nicht für seitliche Wände von Vorbauten 
im Sinn des Art. 6 Abs. 6, wenn sie von dem 
Nachbargebäude oder der Nachbargrenze einen Abstand 
einhalten, der ihrer eigenen Ausladung entspricht, 
mindestens jedoch 1 m beträgt.
[(11)]

Art. 30 Dächer Art. 30 Dächer
(1) Bedachungen müssen gegen eine Brandbeanspruchung 
von außen durch Flugfeuer und strahlende Wärme 
ausreichend lang widerstandsfähig sein (harte Bedachung).
(2) 1Bedachungen, die die Anforderungen nach Abs. 1 nicht 
erfüllen, sind zulässig bei Gebäuden der Gebäudeklassen 1 
bis 3, wenn die Gebäude
1. einen Abstand von der Grundstücksgrenze von mindestens
12 m,
2. von Gebäuden auf demselben Grundstück mit harter 
Bedachung einen Abstand von mindestens 12 m,

(1) Bedachungen müssen gegen eine Brandbeanspruchung 
von außen durch Flugfeuer und strahlende Wärme 
ausreichend lang widerstandsfähig sein (harte Bedachung).
(2) 1Bedachungen, die die Anforderungen nach Abs. 1 nicht 
erfüllen, sind zulässig bei Gebäuden der Gebäudeklassen 1 
bis 3, wenn die Gebäude
1. einen Abstand von der Grundstücksgrenze von mindestens
12 m,
2. von Gebäuden auf demselben Grundstück mit harter 
Bedachung einen Abstand von mindestens 12 m,
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3. von Gebäuden auf demselben Grundstück mit 
Bedachungen, die die Anforderungen nach Abs. 1 nicht 
erfüllen, einen Abstand von mindestens 24 m,
4. von Gebäuden auf demselben Grundstück ohne 
Aufenthaltsräume und ohne Feuerstätten mit nicht mehr als 
50 m3 Brutto-Rauminhalt einen Abstand von mindestens 5 m
einhalten. 2Soweit Gebäude nach Satz 1 Abstand halten 
müssen, genügt bei Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 
und 2 in den Fällen
1. der Nrn. 1 und 2 ein Abstand von mindestens 9 m,
2. der Nr. 3 ein Abstand von mindestens 12 m.
(3) Die Abs. 1 und 2 gelten nicht für
1. Gebäude ohne Aufenthaltsräume und ohne Feuerstätten 
mit nicht mehr als 50 m3 Brutto-Rauminhalt,
2. lichtdurchlässige Bedachungen aus nichtbrennbaren 
Baustoffen; brennbare Fugendichtungen und brennbare 
Dämmstoffe in nichtbrennbaren Profilen sind zulässig,
3. Dachflächenfenster, Lichtkuppeln und Oberlichte von 
Wohngebäuden,
4. Eingangsüberdachungen und Vordächer aus 
nichtbrennbaren Baustoffen,
5. Eingangsüberdachungen aus brennbaren Baustoffen, 
wenn die Eingänge nur zu Wohnungen führen.
(4) Abweichend von den Abs. 1 und 2 sind
1. lichtdurchlässige Teilflächen aus brennbaren Baustoffen in 
Bedachungen nach Abs. 1 und
2. begrünte Bedachungen
zulässig, wenn eine Brandentstehung bei einer 
Brandbeanspruchung von außen durch Flugfeuer und 
strahlende Wärme nicht zu befürchten ist oder Vorkehrungen 
hiergegen getroffen werden.
(5) 1Dachüberstände, Dachgesimse und Dachaufbauten, 
lichtdurchlässige Bedachungen, Dachflächenfenster, 
Lichtkuppeln, Oberlichte und Solaranlagen sind so 
anzuordnen und herzustellen, dass Feuer nicht auf andere 
Gebäudeteile und Nachbargrundstücke übertragen werden 
kann. 2Von Brandwänden und von Wänden, die an Stelle von 
Brandwänden zulässig sind, müssen mindestens 1,25 m 
entfernt sein
1. Dachflächenfenster, Oberlichte, Lichtkuppeln und 
Öffnungen in der Bedachung, wenn diese Wände nicht 
mindestens 0,30 m über die Bedachung geführt sind,
2. Solaranlagen, Dachgauben und ähnliche Dachaufbauten 
aus brennbaren Baustoffen, wenn sie nicht durch diese 
Wände gegen Brandübertragung geschützt sind.
(6) 1Dächer von traufseitig aneinandergebauten Gebäuden 
müssen als raumabschließende Bauteile für eine 
Brandbeanspruchung von innen nach außen einschließlich 
der sie tragenden und aussteifenden Bauteile feuerhemmend
sein. 2Öffnungen in diesen Dachflächen müssen waagerecht 
gemessen mindestens 1,25 m von der Brandwand oder der 
Wand, die an Stelle der Brandwand zulässig ist, entfernt sein.
(7) 1Dächer von Anbauten, die an Außenwände mit Öffnungen
oder ohne Feuerwiderstandsfähigkeit anschließen, müssen 
innerhalb eines Abstands von 5 m von diesen Wänden als 
raumabschließende Bauteile für eine Brandbeanspruchung 
von innen nach außen einschließlich der sie tragenden und 
aussteifenden Bauteile die Feuerwiderstandsfähigkeit der 
Decken des Gebäudeteils haben, an den sie angebaut 
werden. 2Das gilt nicht für Anbauten an Wohngebäude der 
Gebäudeklassen 1 bis 3.
(8) Für vom Dach aus vorzunehmende Arbeiten sind 
sicher benutzbare Vorrichtungen anzubringen.

3. von Gebäuden auf demselben Grundstück mit 
Bedachungen, die die Anforderungen nach Abs. 1 nicht 
erfüllen, einen Abstand von mindestens 24 m,
4. von Gebäuden auf demselben Grundstück ohne 
Aufenthaltsräume und ohne Feuerstätten mit nicht mehr als 
50 m3 Brutto-Rauminhalt einen Abstand von mindestens 5 m
einhalten. 2Soweit Gebäude nach Satz 1 Abstand halten 
müssen, genügt bei Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 
und 2 in den Fällen
1. der Nrn. 1 und 2 ein Abstand von mindestens 9 m,
2. der Nr. 3 ein Abstand von mindestens 12 m.
(3) Die Abs. 1 und 2 gelten nicht für
1. Gebäude ohne Aufenthaltsräume und ohne Feuerstätten 
mit nicht mehr als 50 m3 Brutto-Rauminhalt,
2. lichtdurchlässige Bedachungen aus nichtbrennbaren 
Baustoffen; brennbare Fugendichtungen und brennbare 
Dämmstoffe in nichtbrennbaren Profilen sind zulässig,
3. Dachflächenfenster, Lichtkuppeln und Oberlichte von 
Wohngebäuden,
4. Eingangsüberdachungen und Vordächer aus 
nichtbrennbaren Baustoffen,
5. Eingangsüberdachungen aus brennbaren Baustoffen, 
wenn die Eingänge nur zu Wohnungen führen.
(4) Abweichend von den Abs. 1 und 2 sind
1. lichtdurchlässige Teilflächen aus brennbaren Baustoffen in 
Bedachungen nach Abs. 1 und
2. begrünte Bedachungen
zulässig, wenn eine Brandentstehung bei einer 
Brandbeanspruchung von außen durch Flugfeuer und 
strahlende Wärme nicht zu befürchten ist oder Vorkehrungen 
hiergegen getroffen werden.
(5) 1Dachüberstände, Dachgesimse und Dachaufbauten, 
lichtdurchlässige Bedachungen, Dachflächenfenster, 
Lichtkuppeln, Oberlichte und Solaranlagen sind so 
anzuordnen und herzustellen, dass Feuer nicht auf andere 
Gebäudeteile und Nachbargrundstücke übertragen werden 
kann. 2Von Brandwänden und von Wänden, die an Stelle von 
Brandwänden zulässig sind, müssen
1. mindestens 1,25 m entfernt sein
a) Dachflächenfenster, Oberlichte, Lichtkuppeln und 
Öffnungen in der Bedachung, wenn diese Wände nicht 
mindestens 0,30 m über die Bedachung geführt sind, und
b) Photovoltaikanlagen, Solaranlagen, Dachgauben und 
ähnliche Dachaufbauten aus brennbaren Baustoffen, wenn 
sie nicht durch diese Wände gegen Brandübertragung 
geschützt sind, und
2. mindestens 0,50 m entfernt sein
a) dachparallel installierte Photovoltaikanlagen, deren 
Außenseiten und Unterkonstruktion aus nicht brennbaren 
Baustoffen bestehen, und
b) dachparallel installierte Solarthermieanlagen.
(6) 1Dächer von traufseitig aneinandergebauten Gebäuden 
müssen als raumabschließende Bauteile für eine 
Brandbeanspruchung von innen nach außen einschließlich 
der sie tragenden und aussteifenden Bauteile feuerhemmend
sein. 2Öffnungen in diesen Dachflächen müssen waagerecht 
gemessen mindestens 1,25 m von der Brandwand oder der 
Wand, die an Stelle der Brandwand zulässig ist, entfernt sein.
(7) 1Dächer von Anbauten, die an Außenwände mit Öffnungen
oder ohne Feuerwiderstandsfähigkeit anschließen, müssen 
innerhalb eines Abstands von 5 m von diesen Wänden als 
raumabschließende Bauteile für eine Brandbeanspruchung 
von innen nach außen einschließlich der sie tragenden und 
aussteifenden Bauteile die Feuerwiderstandsfähigkeit der 
Decken des Gebäudeteils haben, an den sie angebaut 
werden. 2Das gilt nicht für Anbauten an Wohngebäude der 
Gebäudeklassen 1 bis 3.
(8) Für vom Dach aus vorzunehmende Arbeiten sind sicher 
benutzbare Vorrichtungen anzubringen. 

Art. 31 Erster und zweiter Rettungsweg Art. 31 Rettungswege
(1) Für Nutzungseinheiten mit mindestens einem 
Aufenthaltsraum wie Wohnungen, Praxen, selbstständige 
Betriebsstätten müssen in jedem Geschoss mindestens zwei 
voneinander unabhängige Rettungswege ins Freie vorhanden
sein; beide Rettungswege dürfen jedoch innerhalb des 
Geschosses über denselben notwendigen Flur führen.
[(2) – (3)]

(1) 1Für Nutzungseinheiten mit mindestens einem 
Aufenthaltsraum wie Wohnungen, Praxen, selbstständige 
Betriebsstätten müssen in jedem Geschoss mindestens zwei 
voneinander unabhängige Rettungswege ins Freie vorhanden
sein; beide Rettungswege dürfen jedoch innerhalb des 
Geschosses über denselben notwendigen Flur führen. 
2Abweichend von Satz 1 genügt ein Rettungsweg 
1. aus Geschossen ohne Aufenthaltsräume,
2. bei zu ebener Erde liegenden Geschossen bis 400 m²,

PLAN IV/10-Wilde, Stand 01.06.2021

oh
ne

 G
ew

äh
r



    wenn dieser aus der Nutzungseinheit unmittelbar ins Freie
    führt; Art. 34 Abs. 3 Satz 4 gilt entsprechend.
[(2) – (3)]

Art. 37 Aufzüge Art. 37 Aufzüge
[(1) – (3)]
(4) 1Gebäude mit einer Höhe nach Art. 2 Abs. 3 Satz 2 von 
mehr als 13 m müssen Aufzüge in ausreichender Zahl haben.
2Von diesen Aufzügen muss mindestens ein Aufzug 
Kinderwagen, Rollstühle, Krankentragen und Lasten 
aufnehmen können und Haltestellen in allen Geschossen 
haben. 3Dieser Aufzug muss von allen Wohnungen in dem 
Gebäude und von der öffentlichen Verkehrsfläche aus 
stufenlos erreichbar sein. 4Haltestellen im obersten 
Geschoss, im Erdgeschoss und in den Kellergeschossen sind
nicht erforderlich, wenn sie nur unter besonderen 
Schwierigkeiten hergestellt werden können.
[(5)]

[(1) – (3)]
(4) 1Gebäude mit einer Höhe nach Art. 2 Abs. 3 Satz 2 von 
mehr als 13 m müssen Aufzüge in ausreichender Zahl haben.
2Von diesen Aufzügen muss mindestens ein Aufzug 
Kinderwagen, Rollstühle, Krankentragen und Lasten 
aufnehmen können und Haltestellen in allen Geschossen 
haben. 3Dieser Aufzug muss von allen Wohnungen in dem 
Gebäude und von der öffentlichen Verkehrsfläche aus 
stufenlos erreichbar sein. 4Haltestellen im obersten 
Geschoss, im Erdgeschoss und in den Kellergeschossen sind
nicht erforderlich, wenn sie nur unter besonderen 
Schwierigkeiten hergestellt werden können. 5Die Sätze 1 bis 
4 gelten nicht bei der Schaffung von Wohnraum durch 
Aufstockung, wenn die Anforderungen nur mit einem 
unverhältnismäßigem Aufwand erfüllt werden können.
[(5)]

Art. 46 Wohnungen Art. 46 Wohnungen
(1) 1Jede Wohnung muss eine Küche oder Kochnische 
haben. 2Fensterlose Küchen oder Kochnischen sind zulässig, 
wenn eine wirksame Lüftung gewährleistet ist.
(2) Für Gebäude der Gebäudeklassen 3 bis 5 sind für jede 
Wohnung ein ausreichend großer Abstellraum und, soweit die
Wohnungen nicht nur zu ebener Erde liegen, leicht 
erreichbare und gut zugängliche Abstellräume für 
Kinderwagen, Fahrräder und Mobilitätshilfen erforderlich.
(3) Jede Wohnung muss ein Bad mit Badewanne oder 
Dusche und eine Toilette haben.
(4) 1In Wohnungen müssen Schlafräume und Kinderzimmer 
sowie Flure, die zu Aufenthaltsräumen führen, jeweils 
mindestens einen Rauchwarnmelder haben. 2Die 
Rauchwarnmelder müssen so eingebaut oder angebracht 
und betrieben werden, dass Brandrauch frühzeitig erkannt 
und gemeldet wird. 3Die Eigentümer vorhandener 
Wohnungen sind verpflichtet, jede Wohnung bis zum 31. 
Dezember 2017 entsprechend auszustatten. 4Die 
Sicherstellung der Betriebsbereitschaft obliegt den 
unmittelbaren Besitzern, es sei denn, der Eigentümer 
übernimmt diese Verpflichtung selbst.

(1) 1Jede Wohnung muss eine Küche oder Kochnische 
haben. 2Fensterlose Küchen oder Kochnischen sind zulässig, 
wenn eine wirksame Lüftung gewährleistet ist.
(2) Für Gebäude der Gebäudeklassen 3 bis 5 sind für jede 
Wohnung ein ausreichend großer Abstellraum und, soweit die
Wohnungen nicht nur zu ebener Erde liegen, leicht 
erreichbare und gut zugängliche Abstellräume für 
Kinderwagen, Fahrräder und Mobilitätshilfen erforderlich.
(3) Jede Wohnung muss ein Bad mit Badewanne oder 
Dusche und eine Toilette haben.
(4) 1In Wohnungen müssen Schlafräume und Kinderzimmer 
sowie Flure, die zu Aufenthaltsräumen führen, jeweils 
mindestens einen Rauchwarnmelder haben. 2Die 
Rauchwarnmelder müssen so eingebaut oder angebracht 
und betrieben werden, dass Brandrauch frühzeitig erkannt 
und gemeldet wird. 3Die Eigentümer vorhandener 
Wohnungen sind verpflichtet, jede Wohnung bis zum 31. 
Dezember 2017 entsprechend auszustatten. 4Die 
Sicherstellung der Betriebsbereitschaft obliegt den 
unmittelbaren Besitzern, es sei denn, der Eigentümer 
übernimmt diese Verpflichtung selbst.
(5) Sollen Nutzungseinheiten mit Aufenthaltsräumen in 
bestandsgeschützten Gebäuden in Wohnraum umgewandelt 
werden, sind auf bestehende Bauteile Art. 6, 25, 26 , 28, 29 
und 30 nicht anzuwenden.

Art. 50 Bauherr
(1) 1Der Bauherr hat zur Vorbereitung, Überwachung und 
Ausführung eines nicht verfahrensfreien Bauvorhabens sowie
der Beseitigung von Anlagen geeignete Beteiligte nach 
Maßgabe der Art. 51 und 52 zu bestellen, soweit er nicht 
selbst zur Erfüllung der Verpflichtungen nach diesen 
Vorschriften geeignet ist. 2Dem Bauherrn obliegen außerdem 
die nach den öffentlich-rechtlichen Vorschriften erforderlichen 
Anträge und Anzeigen. 3Erforderliche Nachweise und 
Unterlagen hat er bereitzuhalten. 4Werden Bauprodukte 
verwendet, die die CE-Kennzeichnung nach der Verordnung 
(EU) Nr. 305/2011 tragen, ist die Leistungserklärung 
bereitzuhalten. 5Wechselt der Bauherr, hat der neue Bauherr 
dies der Bauaufsichtsbehörde unverzüglich schriftlich 
mitzuteilen.
(2) 1Treten bei einem Bauvorhaben mehrere Personen als 
Bauherr auf, so kann die Bauaufsichtsbehörde verlangen, 
dass ihr gegenüber ein Vertreter bestellt wird, der die dem 
Bauherrn nach den öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
obliegenden Verpflichtungen zu erfüllen hat. 2Im Übrigen 
finden Art. 18 Abs. 1 Sätze 2 und 3 sowie Abs. 2 BayVwVfG 
entsprechende Anwendung.

(1) 1Der Bauherr hat zur Vorbereitung, Überwachung und 
Ausführung eines nicht verfahrensfreien Bauvorhabens sowie
der Beseitigung von Anlagen geeignete Beteiligte nach 
Maßgabe der Art. 51 und 52 zu bestellen, soweit er nicht 
selbst zur Erfüllung der Verpflichtungen nach diesen 
Vorschriften geeignet ist. 2Dem Bauherrn obliegen außerdem 
die nach den öffentlich-rechtlichen Vorschriften erforderlichen 
Anträge und Anzeigen. 3Erforderliche Nachweise und 
Unterlagen hat er bereitzuhalten. 4Werden Bauprodukte 
verwendet, die die CE-Kennzeichnung nach der Verordnung 
(EU) Nr. 305/2011 tragen, ist die Leistungserklärung 
bereitzuhalten. 5Wechselt der Bauherr, hat der neue Bauherr 
dies der Bauaufsichtsbehörde unverzüglich schriftlich in 
Textform mitzuteilen.
(2) 1Treten bei einem Bauvorhaben mehrere Personen als 
Bauherr auf, so kann die Bauaufsichtsbehörde verlangen, 
dass ihr gegenüber ein Vertreter bestellt wird, der die dem 
Bauherrn nach den öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
obliegenden Verpflichtungen zu erfüllen hat. 2Im Übrigen 
finden Art. 18 Abs. 1 Sätze 2 und 3 sowie Abs. 2 des 
Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) mit
der Maßgabe entsprechende Anwendung, dass eine 
Erklärung in Textform ausreichend ist.

Art. 54 Aufgaben und Befugnisse der 
Bauaufsichtsbehörden

Art. 54 Aufgaben und Befugnisse der 
Bauaufsichtsbehörden

[(1) – (2)]
(3) 1Soweit die Vorschriften des Zweiten und des Dritten Teils 
mit Ausnahme der Art. 8 und 9 und die auf Grund dieses 
Gesetzes erlassenen Vorschriften nicht ausreichen, um die 
Anforderungen nach Art. 3 zu erfüllen, können die 

[(1) – (2)]
(3) 1Soweit die Vorschriften des Zweiten und des Dritten Teils 
mit Ausnahme der Art. 8 und 9 und die auf Grund dieses 
Gesetzes erlassenen Vorschriften nicht ausreichen, um die 
Anforderungen nach Art. 3 zu erfüllen, können die 
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Bauaufsichtsbehörden im Einzelfall weitergehende 
Anforderungen stellen, um erhebliche Gefahren abzuwehren, 
bei Sonderbauten auch zur Abwehr von Nachteilen; dies gilt 
nicht für Sonderbauten, soweit für sie eine Verordnung nach 
Art. 80 Abs. 1 Nr. 4 erlassen worden ist. 2Die Anforderungen 
des Satzes 1 Halbsatz 1 gelten nicht für Sonderbauten, wenn
ihre Erfüllung wegen der besonderen Art oder Nutzung oder 
wegen anderer besonderer Anforderungen nicht erforderlich 
ist.
[(4) – (6)]

Bauaufsichtsbehörden im Einzelfall weitergehende 
Anforderungen stellen, um erhebliche Gefahren abzuwehren, 
bei Sonderbauten auch zur Abwehr von Nachteilen; dies gilt 
nicht für Sonderbauten, soweit für sie eine Verordnung 
Rechtsverordnung nach Art. 80 Abs. 1 Nr. 4 erlassen worden 
ist. 2Die Anforderungen des Satzes 1 Halbsatz 1 gelten nicht 
für Sonderbauten, wenn ihre Erfüllung wegen der besonderen
Art oder Nutzung oder wegen anderer besonderer 
Anforderungen nicht erforderlich ist.
[(4) – (6)]

Art. 55 Grundsatz Art. 55 Grundsatz
(1) Die Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung von 
Anlagen bedürfen der Baugenehmigung, soweit in Art. 56 bis 
58, 72 und 73 nichts anderes bestimmt ist.
(2) Die Genehmigungsfreiheit nach Art. 56 bis 58, 72 und 73 
Abs. 1 Satz 3 sowie die Beschränkung der bauaufsichtlichen 
Prüfung nach Art. 59, 60, 62a Abs. 2 und 3, 62b Abs. 2 und 
Art. 73 Abs. 2 entbinden nicht von der Verpflichtung zur 
Einhaltung der Anforderungen, die durch öffentlich-rechtliche 
Vorschriften an Anlagen gestellt werden, und lassen die 
bauaufsichtlichen Eingriffsbefugnisse unberührt.

(1) Die Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung von 
Anlagen bedürfen der Baugenehmigung, soweit in Art. 56 bis 
58, 72 und 73 nichts anderes bestimmt ist.
(2) Die Genehmigungsfreiheit nach Art. 56 bis 58, 72 und 73 
Abs. 1 Satz 3, die Beschränkung der bauaufsichtlichen 
Prüfung nach Art. 59, 60, 62a Abs. 2, Art. 62b Abs. 2, Art. 73 
Abs. 2 und Art. 73a sowie die Genehmigungsfiktion nach Art. 
68 Abs. 2 entbinden nicht von der Verpflichtung zur 
Einhaltung  der Anforderungen, die durch öffentlich-rechtliche 
Vorschriften an Anlagen gestellt werden, und lassen die 
bauaufsichtlichen Eingriffsbefugnisse unberührt.

Art. 56 Vorrang anderer 
Gestattungsverfahren

Art. 56 Vorrang anderer 
Gestattungsverfahren

1Keiner Baugenehmigung, Abweichung, 
Genehmigungsfreistellung, Zustimmung und 
Bauüberwachung nach diesem Gesetz bedürfen
1. nach anderen Rechtsvorschriften zulassungsbedürftige 
Anlagen in oder an oberirdischen Gewässern und Anlagen, 
die dem Ausbau, der Unterhaltung oder der Benutzung eines 
Gewässers dienen oder als solche gelten, ausgenommen 
Gebäude, Überbrückungen, Lager-, Camping- und 
Wochenendplätze,
2. Anlagen, die einer Genehmigung nach dem Bayerischen 
Abgrabungsgesetz bedürfen,
3. nach anderen Rechtsvorschriften zulassungsbedürftige 
Anlagen für die öffentliche Versorgung mit Elektrizität, Gas, 
Wärme, Wasser und für die öffentliche Verwertung oder 
Entsorgung von Abwässern, ausgenommen oberirdische 
Anlagen mit einem Brutto-Rauminhalt von mehr als 100 m3, 
Gebäude und Überbrückungen,
4. nichtöffentliche Eisenbahnen, nichtöffentliche Seilbahnen 
und sonstige Bahnen besonderer Bauart, auf die die 
Vorschriften über fliegende Bauten keine Anwendung finden, 
im Sinn des Bayerischen Eisenbahn- und Seilbahngesetzes 
(BayESG),
5. Werbeanlagen, soweit sie einer Ausnahmegenehmigung 
nach Straßenverkehrsrecht bedürfen,
6. Anlagen, die nach dem Kreislaufwirtschafts- und 
Abfallgesetz (KrW-/AbfG) einer Genehmigung bedürfen,
7. Beschneiungsanlagen nach Art. 35 des Bayerischen 
Wassergesetzes (BayWG),
8. Anlagen, die einer Gestattung nach 
Produktsicherheitsrecht bedürfen,
9. Anlagen, die einer Errichtungsgenehmigung nach dem 
Atomgesetz bedürfen,
10. Friedhöfe, die einer Genehmigung nach dem 
Bestattungsgesetz (BestG) bedürfen.
2Für Anlagen, bei denen ein anderes Gestattungsverfahren 
die Baugenehmigung, die Abweichung oder die Zustimmung 
einschließt oder die nach Satz 1 keiner Baugenehmigung, 
Abweichung oder Zustimmung bedürfen, nimmt die für den 
Vollzug der entsprechenden Rechtsvorschriften zuständige 
Behörde die Aufgaben und Befugnisse der 
Bauaufsichtsbehörde wahr. 3Sie kann Prüfingenieure, 
Prüfämter und Prüfsachverständige in entsprechender 
Anwendung der Art. 62a Abs. 2, Art. 62b Abs. 2 und Art. 77 
Abs. 2 sowie der auf Grund des Art. 80 Abs. 2 erlassenen 
Rechtsverordnung heranziehen; Art. 59 Satz 1, Art. 60 Satz 1,
Art. 62, 62a Abs. 1 und 2 Satz 3 Nr. 2, Art. 62b Abs. 1, Art. 63 
Abs. 1 Satz 2 und Art. 77 Abs. 2 Satz 3 gelten entsprechend.

1Keiner Baugenehmigung, Abweichung, 
Genehmigungsfreistellung, Zustimmung und 
Bauüberwachung nach diesem Gesetz bedürfen
1. nach anderen Rechtsvorschriften zulassungsbedürftige 
Anlagen in oder an oberirdischen Gewässern und Anlagen, 
die dem Ausbau, der Unterhaltung oder der Benutzung eines 
Gewässers dienen oder als solche gelten, ausgenommen 
Gebäude, Überbrückungen, Lager-, Camping- und 
Wochenendplätze,
2. Anlagen, die einer Genehmigung nach dem Bayerischen 
Abgrabungsgesetz bedürfen,
3. nach anderen Rechtsvorschriften zulassungsbedürftige 
Anlagen für die öffentliche Versorgung mit Elektrizität, Gas, 
Wärme, Wasser und für die öffentliche Verwertung oder 
Entsorgung von Abwässern, ausgenommen oberirdische 
Anlagen mit einem Brutto-Rauminhalt von mehr als 100 m3, 
Gebäude und Überbrückungen,
4. nichtöffentliche Eisenbahnen, nichtöffentliche Seilbahnen 
und sonstige Bahnen besonderer Bauart, auf die die 
Vorschriften über fliegende Bauten keine Anwendung finden, 
im Sinn des Bayerischen Eisenbahn- und Seilbahngesetzes 
(BayESG),
5. Werbeanlagen, soweit sie einer Ausnahmegenehmigung 
nach Straßenverkehrsrecht bedürfen,
6. Anlagen, die nach dem Kreislaufwirtschafts- und 
Abfallgesetz (KrW-/AbfG) einer Genehmigung bedürfen,
7. Beschneiungsanlagen nach Art. 35 des Bayerischen 
Wassergesetzes (BayWG),
8. Anlagen, die einer Gestattung nach 
Produktsicherheitsrecht bedürfen,
9. Anlagen, die einer Errichtungsgenehmigung nach dem 
Atomgesetz bedürfen,
10. Friedhöfe, die einer Genehmigung nach dem 
Bestattungsgesetz (BestG) bedürfen.
2Für Anlagen, bei denen ein anderes Gestattungsverfahren 
die Baugenehmigung, die Abweichung oder die Zustimmung 
einschließt oder die nach Satz 1 keiner Baugenehmigung, 
Abweichung oder Zustimmung bedürfen, nimmt die für den 
Vollzug der entsprechenden Rechtsvorschriften zuständige 
Behörde die Aufgaben und Befugnisse der 
Bauaufsichtsbehörde wahr. 3Sie kann Prüfingenieure, 
Prüfämter und Prüfsachverständige in entsprechender 
Anwendung der Art. 62a Abs. 2, Art. 62b Abs. 2 und Art. 77 
Abs. 2 sowie der auf Grund des Art. 80 Abs. 2 erlassenen 
Rechtsverordnung heranziehen; Art. 59 Satz 1, Art. 60 Satz 1,
Art. 62, 62a Abs. 1 und 2 Satz 3 Nr. 2, Art. 62b Abs. 1, Art. 63 
Abs. 1 Satz 3 und Art. 77 Abs. 2 Satz 3 gelten entsprechend.

Art. 57 Verfahrensfreie Bauvorhaben, 
Beseitigung von Anlagen

Art. 57 Verfahrensfreie Bauvorhaben, 
Beseitigung von Anlagen

(1) Verfahrensfrei sind
1. folgende Gebäude:
a) Gebäude mit einem Brutto-Rauminhalt bis zu 75 m3, außer 
im Außenbereich,

(1) Verfahrensfrei sind
1. folgende Gebäude:
a) Gebäude mit einem Brutto-Rauminhalt bis zu 75 m3, außer 
im Außenbereich,
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b) Garagen einschließlich überdachter Stellplätze im Sinn des
Art. 6 Abs. 9 Satz 1 Nr. 1 mit einer Fläche bis zu 50 m2, außer
im Außenbereich,
c) freistehende Gebäude ohne Feuerungsanlagen, die einem 
land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb oder einem Betrieb 
der gartenbaulichen Erzeugung im Sinn der § 35 Abs. 1 Nrn. 
1 und 2, § 201 BauGB dienen, nur eingeschossig und nicht 
unterkellert sind, höchstens 100 m2 Brutto-Grundfläche und 
höchstens 140 m2 überdachte Fläche haben und nur zur 
Unterbringung von Sachen oder zum vorübergehenden 
Schutz von Tieren bestimmt sind,
d) Gewächshäuser mit einer Firsthöhe bis zu 5 m und nicht 
mehr als 1 600 m2 Fläche, die einem land- oder 
forstwirtschaftlichen Betrieb oder einem Betrieb der 
gartenbaulichen Erzeugung im Sinn der § 35 Abs. 1 Nrn. 1 
und 2, § 201 BauGB dienen,
e) Fahrgastunterstände, die dem öffentlichen 
Personenverkehr oder der Schülerbeförderung dienen,
f) Schutzhütten für Wanderer, die jedermann zugänglich sind 
und keine Aufenthaltsräume haben,
g) Terrassenüberdachungen mit einer Fläche bis zu 30 m2 
und einer Tiefe bis zu 3 m,
h) Gartenlauben in Kleingartenanlagen im Sinn des § 1 Abs. 
1 des Bundeskleingartengesetzes (BKleingG) vom 28. 
Februar 1983 (BGBl I S. 210), zuletzt geändert durch Art. 11 
des Gesetzes vom 19. September 2006 (BGBl I S. 2146),
[2.-4.]
5. folgende Masten, Antennen und ähnliche Anlagen:
a)
aa) Antennen und Antennen tragende Masten mit einer freien 
Höhe bis zu 10 m,
bb) zugehörige Versorgungseinheiten mit einem Brutto-
Rauminhalt bis zu 10 m3

sowie die mit solchen Vorhaben verbundene Änderung der 
Nutzung oder der äußeren Gestalt einer bestehenden 
baulichen Anlage,
b) Masten und Unterstützungen für Fernsprechleitungen, für 
Leitungen zur Versorgung mit Elektrizität, für Sirenen und für 
Fahnen,
c) Masten, die aus Gründen des Brauchtums errichtet 
werden,
d) Signalhochbauten für die Landesvermessung,
e) Flutlichtmasten mit einer freien Höhe bis zu 10 m,
[6.-15.]
16. folgende sonstige Anlagen:
a) Fahrradabstellanlagen mit einer Fläche bis zu 30 m2,
b) Zapfsäulen und Tankautomaten genehmigter Tankstellen,
c) Regale mit einer Höhe bis zu 7,50 m Oberkante Lagergut,
d) Grabdenkmale auf Friedhöfen, Feldkreuze, Denkmäler und
sonstige Kunstwerke jeweils mit einer Höhe bis zu 4 m,
e) transparente Wetterschutzeinrichtungen, die auf Masten 
mit einer Höhe bis zu 10 m befestigt werden und einem 
Betrieb der gartenbaulichen Erzeugung im Sinn von § 35 Abs.
1 Nr. 2 BauGB dienen,
f) andere unbedeutende Anlagen oder unbedeutende Teile 
von Anlagen wie Hauseingangsüberdachungen, Markisen, 
Rollläden, Terrassen, Maschinenfundamente, 
Straßenfahrzeugwaagen, Pergolen, Jägerstände, 
Wildfütterungen, Bienenfreistände, Taubenhäuser, 
Hofeinfahrten und Teppichstangen.
[(2) –(4)]
(5) 1Verfahrensfrei ist die Beseitigung von
1. Anlagen nach Abs. 1 bis 3,
2. freistehenden Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 3,
3. sonstigen Anlagen, die keine Gebäude sind, mit einer 
Höhe bis zu 10 m.
2Im Übrigen ist die beabsichtigte Beseitigung von Anlagen 
mindestens einen Monat zuvor der Gemeinde und der 
Bauaufsichtsbehörde anzuzeigen. 3Bei nicht freistehenden 
Gebäuden muss durch einen qualifizierten Tragwerksplaner 
im Sinn des Art. 62a Abs. 1 beurteilt und im erforderlichen 
Umfang nachgewiesen werden, dass das Gebäude oder die 
Gebäude, an die das zu beseitigende Gebäude angebaut ist, 
während und nach der Beseitigung standsicher sind; die 
Beseitigung ist, soweit notwendig, durch den qualifizierten 
Tragwerksplaner zu überwachen. 4Satz 3 gilt nicht, soweit an 
verfahrensfreie Gebäude angebaut ist. 5 Art. 68 Abs. 5 Nr. 3 
und Abs. 7 gelten entsprechend.
(6) Verfahrensfrei sind Instandhaltungsarbeiten.

b) Garagen einschließlich überdachter Stellplätze im Sinn des
Art. 6 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 mit einer Fläche bis zu 50 m2, außer
im Außenbereich,
c) freistehende Gebäude ohne Feuerungsanlagen, die einem 
land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb oder einem Betrieb 
der gartenbaulichen Erzeugung im Sinn der § 35 Abs. 1 Nrn. 
1 und 2, § 201 BauGB dienen, nur eingeschossig und nicht 
unterkellert sind, höchstens 100 m2 Brutto-Grundfläche und 
höchstens 140 m2 überdachte Fläche haben und nur zur 
Unterbringung von Sachen oder zum vorübergehenden 
Schutz von Tieren bestimmt sind,
d) Gewächshäuser mit einer Firsthöhe bis zu 5 m und nicht 
mehr als 1 600 m2 Fläche, die einem land- oder 
forstwirtschaftlichen Betrieb oder einem Betrieb der 
gartenbaulichen Erzeugung im Sinn der § 35 Abs. 1 Nrn. 1 
und 2, § 201 BauGB dienen,
e) Fahrgastunterstände, die dem öffentlichen 
Personenverkehr oder der Schülerbeförderung dienen,
f) Schutzhütten für Wanderer, die jedermann zugänglich sind 
und keine Aufenthaltsräume haben,
g) Terrassenüberdachungen mit einer Fläche bis zu 30 m2 
und einer Tiefe bis zu 3 m,
h) Gartenlauben in Kleingartenanlagen im Sinn des § 1 Abs. 
1 des Bundeskleingartengesetzes (BKleingG) vom 28. 
Februar 1983 (BGBl I S. 210), zuletzt geändert durch Art. 11 
des Gesetzes vom 19. September 2006 (BGBl I S. 2146),
[2.-4.]
5. folgende Masten, Antennen und ähnliche Anlagen:
a)
aa) Antennen und Antennen tragende Masten mit einer freien 
Höhe bis zu 10 m, im Außenbereich bis zu 15 m,
bb) zugehörige Versorgungseinheiten mit einem Brutto-
Rauminhalt bis zu 10 m3

sowie die mit solchen Vorhaben verbundene Änderung der 
Nutzung oder der äußeren Gestalt einer bestehenden 
baulichen Anlage,
b) Masten und Unterstützungen für Fernsprechleitungen, für 
Leitungen zur Versorgung mit Elektrizität, für Sirenen und für 
Fahnen,
c) Masten, die aus Gründen des Brauchtums errichtet 
werden,
d) Signalhochbauten für die Landesvermessung,
e) Flutlichtmasten mit einer freien Höhe bis zu 10 m,
[6.-15.]
16. folgende sonstige Anlagen:
a) Fahrradabstellanlagen mit einer Fläche bis zu 30 m² 50 m²,
b) Ladestationen für Elektrofahrzeuge mit einer Höhe bis zu 2
m, einer Breite bis zu 1 m und einer Tiefe bis zu 1 m,
c) Zapfsäulen und Tankautomaten genehmigter Tankstellen,
d) Regale mit einer Höhe bis zu 7,50 m Oberkante Lagergut,
e) Grabdenkmale auf Friedhöfen, Feldkreuze, Denkmäler und
sonstige Kunstwerke jeweils mit einer Höhe bis zu 4 m,
f) transparente Wetterschutzeinrichtungen, die auf Masten mit
einer Höhe bis zu 10 m befestigt werden und einem Betrieb 
der gartenbaulichen Erzeugung im Sinn von § 35 Abs. 1 Nr. 2
BauGB dienen,
g) andere unbedeutende Anlagen oder unbedeutende Teile 
von Anlagen wie Hauseingangsüberdachungen, Markisen, 
Rollläden, Terrassen, Maschinenfundamente, 
Straßenfahrzeugwaagen, Pergolen, Jägerstände, 
Wildfütterungen, Bienenfreistände, Taubenhäuser, 
Hofeinfahrten und Teppichstangen.
[(2) –(4)]
(5) 1Verfahrensfrei ist die Beseitigung von
1. Anlagen nach Abs. 1 bis 3,
2. freistehenden Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 3,
3. sonstigen Anlagen, die keine Gebäude sind, mit einer 
Höhe bis zu 10 m.
2Im Übrigen ist die beabsichtigte Beseitigung von Anlagen 
mindestens einen Monat zuvor der Gemeinde und der 
Bauaufsichtsbehörde anzuzeigen. 3Bei nicht freistehenden 
Gebäuden muss durch einen qualifizierten Tragwerksplaner 
im Sinn des Art. 62a Abs. 1 beurteilt und im erforderlichen 
Umfang nachgewiesen werden, dass das Gebäude oder die 
Gebäude, an die das zu beseitigende Gebäude angebaut ist, 
während und nach der Beseitigung standsicher sind; die 
Beseitigung ist, soweit notwendig, durch den qualifizierten 
Tragwerksplaner zu überwachen. 4Satz 3 gilt nicht, soweit an 
verfahrensfreie Gebäude angebaut ist. 5 Art. 68 Abs. 6 Nr. 3 

PLAN IV/10-Wilde, Stand 01.06.2021

oh
ne

 G
ew

äh
r



und Abs. 8 gelten entsprechend.
(6) Verfahrensfrei sind Instandhaltungsarbeiten.

Art. 58 Genehmigungsfreistellung Art. 58 Genehmigungsfreistellung
(1) 1Keiner Genehmigung bedarf unter den Voraussetzungen 
des Abs. 2 die Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung 
baulicher Anlagen, die keine Sonderbauten sind. 2Die 
Gemeinde kann durch örtliche Bauvorschrift im Sinn des Art. 
81 Abs. 2 die Anwendung dieser Vorschrift auf bestimmte 
handwerkliche und gewerbliche Bauvorhaben ausschließen.
(2) Nach Abs. 1 ist ein Bauvorhaben genehmigungsfrei 
gestellt, wenn
1. es im Geltungsbereich eines Bebauungsplans im Sinn des 
§ 30 Abs. 1 oder der §§ 12, 30 Abs. 2 BauGB liegt,
2.es den Festsetzungen des Bebauungsplans und den 
Regelungen örtlicher Bauvorschriften im Sinn des Art. 81 Abs.
1 nicht widerspricht,
3.die Erschließung im Sinn des Baugesetzbuchs gesichert ist,
4.es nicht die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung 
baulicher Anlagen betrifft,
a)durch die dem Wohnen dienende Nutzungseinheiten mit 
einer Größe von insgesamt mehr als 5 000 m² 
Bruttogrundfläche geschaffen werden oder
b)die öffentlich zugänglich sind und der gleichzeitigen 
Nutzung durch mehr als 100 Personen dienen
und die Vorhaben den angemessenen Sicherheitsabstand im 
Sinn des Art. 13 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 2012/18/EU 
zu einem Betriebsbereich nicht einhalten und
5.die Gemeinde nicht innerhalb der Frist nach Abs. 3 Satz 3 
erklärt, dass das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren 
durchgeführt werden soll oder eine vorläufige Untersagung 
nach § 15 Abs. 1 Satz 2 BauGB beantragt.
(3) 1Der Bauherr hat die erforderlichen Unterlagen bei der 
Gemeinde einzureichen; die Gemeinde legt, soweit sie nicht 
selbst Bauaufsichtsbehörde ist, eine Fertigung der 
Unterlagen unverzüglich der unteren Bauaufsichtsbehörde 
vor. 2Spätestens mit der Vorlage bei der Gemeinde 
benachrichtigt der Bauherr die Eigentümer der benachbarten 
Grundstücke von dem Bauvorhaben; Art. 66 Abs. 1 Sätze 2 
und 5, Abs. 3 gelten entsprechend. 3Mit dem Bauvorhaben 
darf einen Monat nach Vorlage der erforderlichen Unterlagen 
bei der Gemeinde begonnen werden. 4Teilt die Gemeinde 
dem Bauherrn vor Ablauf der Frist schriftlich mit, dass kein 
Genehmigungsverfahren durchgeführt werden soll und sie 
eine Untersagung nach § 15 Abs. 1 Satz 2 BauGB nicht 
beantragen wird, darf der Bauherr mit der Ausführung des 
Bauvorhabens beginnen; von der Mitteilung nach Halbsatz 1 
hat die Gemeinde die Bauaufsichtsbehörde zu unterrichten. 
5Will der Bauherr mit der Ausführung des Bauvorhabens mehr
als vier Jahre, nachdem die Bauausführung nach den Sätzen 
3 und 4 zulässig geworden ist, beginnen, gelten die Sätze 1 
bis 4 entsprechend.
(4) 1Die Erklärung der Gemeinde nach Abs. 2 Nr. 5 Alternative
1 kann insbesondere deshalb erfolgen, weil sie eine 
Überprüfung der sonstigen Voraussetzungen des Abs. 2 oder 
des Bauvorhabens aus anderen Gründen für erforderlich hält.
2Darauf, dass die Gemeinde von ihrer Erklärungsmöglichkeit 
keinen Gebrauch macht, besteht kein Rechtsanspruch. 
3Erklärt die Gemeinde, dass das vereinfachte 
Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden soll, hat sie
dem Bauherrn die vorgelegten Unterlagen zurückzureichen. 
4Hat der Bauherr bei der Vorlage der Unterlagen bestimmt, 
dass seine Vorlage im Fall der Erklärung nach Abs. 2 Nr. 4 
als Bauantrag zu behandeln ist, leitet sie die Unterlagen 
gleichzeitig mit der Erklärung an die Bauaufsichtsbehörde 
weiter.
(5) 1 Die Art. 62 bis 62b bleiben unberührt. 2 Art. 64 Abs. 2 
Satz 1, Abs. 4 Sätze 1 und 2, Art. 68 Abs. 5 Nrn. 2 und 3, 
Abs. 6 und 7 sind entsprechend anzuwenden.

(1) 1Die Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung einer 
baulichen Anlage, die kein Sonderbau ist, ist 
genehmigungsfrei gestellt, wenn
1. sie im Geltungsbereich eines Bebauungsplans im Sinn des
§ 30 Abs. 1 oder der §§ 12, 30 Abs. 2 BauGB liegt,
2. sie den Festsetzungen des Bebauungsplans und den 
Regelungen örtlicher Bauvorschriften im Sinn des Art. 81 Abs.
1 nicht widerspricht,
3. die Erschließung im Sinn des Baugesetzbuchs gesichert 
ist,
4. sie nicht die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung
baulicher Anlagen betrifft,
a) durch die dem Wohnen dienende Nutzungseinheiten mit 
einer Größe von insgesamt mehr als 5 000 m² 
Bruttogrundfläche geschaffen werden oder
b) die öffentlich zugänglich sind und der gleichzeitigen 
Nutzung durch mehr als 100 Personen dienen
und die Vorhaben den angemessenen Sicherheitsabstand im 
Sinn des Art. 13 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 2012/18/EU 
zu einem Betriebsbereich nicht einhalten und
5.die Gemeinde nicht innerhalb der Frist nach Abs. 3 Satz 3 
[gemeint ist Satz 5] erklärt, dass das vereinfachte 
Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden soll, oder 
eine vorläufige Untersagung nach § 15 Abs. 1 Satz 2 BauGB 
beantragt. 2Die Gemeinde kann durch örtliche Bauvorschrift 
im Sinn des Art. 81 Abs. 2 die Anwendung dieser Vorschrift 
auf bestimmte handwerkliche und gewerbliche Bauvorhaben 
ausschließen.
(2) Genehmigungsfrei gestellt ist die Änderung und 
Nutzungsänderung von Dachgeschossen zu Wohnzwecken 
einschließlich der Errichtung von Dachgauben im 
Anwendungsbereich des § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB. 2Abs. 1 
Satz 1 Nr. 3 und 5 gilt entsprechend.
(3) 1Der Bauherr hat die erforderlichen Unterlagen bei der 
Gemeinde einzureichen; die Gemeinde legt, soweit sie nicht 
selbst Bauaufsichtsbehörde ist, eine Fertigung der 
Unterlagen unverzüglich der unteren Bauaufsichtsbehörde 
vor. 2Spätestens mit der Vorlage bei der Gemeinde 
benachrichtigt der Bauherr die Eigentümer der benachbarten 
Grundstücke von dem Bauvorhaben; Art. 66 Abs. 1 Sätze 2 
und 5, Abs. 3 gelten entsprechend. 3Ist ein zu 
benachrichtigender Eigentümer nur unter Schwierigkeiten zu 
ermitteln oder zu benachrichtigen, so genügt die 
Benachrichtigung des unmittelbaren Besitzers. 4Art. 66 Abs. 1
Satz 1 und 2 und Abs. 3 gilt entsprechend. 5Mit dem 
Bauvorhaben darf einen Monat nach Vorlage der 
erforderlichen Unterlagen bei der Gemeinde begonnen 
werden. 6Teilt die Gemeinde dem Bauherrn vor Ablauf der 
Frist schriftlich mit, dass kein Genehmigungsverfahren 
durchgeführt werden soll und sie eine Untersagung nach § 15
Abs. 1 Satz 2 BauGB nicht beantragen wird, darf der Bauherr
mit der Ausführung des Bauvorhabens beginnen; von der 
Mitteilung nach Halbsatz 1 hat die Gemeinde die 
Bauaufsichtsbehörde zu unterrichten. 7Will der Bauherr mit 
der Ausführung des Bauvorhabens mehr als vier Jahre, 
nachdem die Bauausführung nach den Sätzen 5 und 6 
zulässig geworden ist, beginnen, gelten die Sätze 1 bis 6 
entsprechend.
(4) 1Die Erklärung der Gemeinde nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 
Alternative 1 kann insbesondere deshalb erfolgen, weil sie 
eine Überprüfung der sonstigen Voraussetzungen des Abs. 2 
[gemeint ist Abs. 1] oder des Bauvorhabens aus anderen 
Gründen für erforderlich hält. 2Darauf, dass die Gemeinde 
von ihrer Erklärungsmöglichkeit keinen Gebrauch macht, 
besteht kein Rechtsanspruch. 3Erklärt die Gemeinde, dass 
das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren durchgeführt 
werden soll, hat sie dem Bauherrn die vorgelegten 
Unterlagen zurückzureichen. 3Hat der Bauherr bei der 
Vorlage der Unterlagen bestimmt, dass seine Vorlage im Fall 
der Erklärung nach Abs. 1 Nr. 5 als Bauantrag zu behandeln 
ist, leitet sie die Unterlagen gleichzeitig mit der Erklärung an 
die Bauaufsichtsbehörde weiter.
(5) 1Die Art. 62 bis 62b bleiben unberührt. 2Art. 64 Abs. 2 Satz
1, Abs. 4 Sätze 1 und 2, Art. 68 Abs. 6 Nr. 2 und 3, Abs. 6 und
7 [gemeint sind Abs. 7 und 8] sind entsprechend 
anzuwenden.
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Art. 61 Bauvorlageberechtigung Art. 61 Bauvorlageberechtigung
(1) Bauvorlagen für die nicht verfahrensfreie Errichtung und 
Änderung von Gebäuden müssen von einem 
Entwurfsverfasser unterschrieben sein, der 
bauvorlageberechtigt ist.
[(2) – (8)]
(9) 1Unternehmen dürfen Bauvorlagen als Entwurfsverfasser 
unterschreiben, wenn sie diese unter der Leitung eines 
Bauvorlageberechtigten nach den Abs. 2 bis 4, 6 und 7 
aufstellen. 2Auf den Bauvorlagen ist der Name des 
Bauvorlageberechtigten anzugeben.
(10) Für Bauvorlageberechtigte, die weder Mitglied der 
Bayerischen Architektenkammer noch der Bayerischen 
Ingenieurekammer-Bau sind, gilt Art. 24 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 
BauKaG entsprechend.

(1) Bauvorlagen für die nicht verfahrensfreie Errichtung und 
Änderung von Gebäuden müssen von einem 
Entwurfsverfasser unterschrieben erstellt sein, der 
bauvorlageberechtigt ist.
[(2) – (8)]
(9) 1Unternehmen dürfen Bauvorlagen als Entwurfsverfasser 
unterschreiben, wenn sie diese erstellen, wenn dies unter der
Leitung eines Bauvorlageberechtigten nach den Abs. 2 bis 4, 
6 und 7 aufstellen erfolgt. 2Auf den Bauvorlagen ist der Name 
des Bauvorlageberechtigten anzugeben.
(10) Für Bauvorlageberechtigte, die weder Mitglied der 
Bayerischen Architektenkammer noch der Bayerischen 
Ingenieurekammer-Bau sind, gilt Art. 24 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 
BauKaG entsprechend.

Art. 62 Bautechnische Nachweise Art. 62 Bautechnische Nachweise
(1) 1Die Einhaltung der Anforderungen an die Standsicherheit,
den Brand-, Schall- und Erschütterungsschutz ist nach 
Maßgabe der Verordnung auf Grund des Art. 80 Abs. 4 
nachzuweisen (bautechnische Nachweise). 2Bautechnische 
Nachweise sind nicht erforderlich für verfahrensfreie 
Bauvorhaben. 3 Art. 57 Abs. 5 Satz 2 bis 5 und Regelungen 
auf Grund des Art. 80 Abs. 4 bleiben unberührt. 4Werden 
bautechnische Nachweise durch einen Prüfsachverständigen 
bescheinigt, gelten die entsprechenden Anforderungen auch 
in den Fällen des Art. 63 als eingehalten.
[(2) – (3)]

(1) 1Die Einhaltung der Anforderungen an die Standsicherheit,
den Brand-, Schall- und Erschütterungsschutz ist nach 
Maßgabe der Verordnung Rechtsverordnung auf Grund des 
Art. 80 Abs. 4 nachzuweisen (bautechnische Nachweise). 
2Bautechnische Nachweise sind nicht erforderlich für 
verfahrensfreie Bauvorhaben. 3 Art. 57 Abs. 5 Satz 2 bis 5 
und Regelungen auf Grund des Art. 80 Abs. 4 bleiben 
unberührt. 4Werden bautechnische Nachweise durch einen 
Prüfsachverständigen bescheinigt, gelten die entsprechenden
Anforderungen auch in den Fällen des Art. 63 als 
eingehalten.
[(2) – (3)]

Art. 62a Standsicherheitsnachweis Art. 62a Standsicherheitsnachweis 
[(1)]
(2) 1Der Standsicherheitsnachweis muss durch einen 
Prüfsachverständigen bescheinigt sein bei
1. Gebäuden der Gebäudeklassen 4 und 5 sowie
2. Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3, bei Behältern, 
Brücken, Stützmauern, Tribünen und bei sonstigen baulichen 
Anlagen mit einer freien Höhe von mehr als 10 m, die keine 
Gebäude sind, wenn dies nach Maßgabe eines in der 
Rechtsverordnung nach Art. 80 Abs. 4 geregelten 
Kriterienkatalogs erforderlich ist.
2Bei baulichen Anlagen nach Satz 1, die Sonderbauten sind, 
muss der Standsicherheitsnachweis durch die 
Bauaufsichtsbehörde, einen Prüfingenieur oder ein Prüfamt 
geprüft sein. 3Die Sätze 1 und 2 gelten nicht
1. für Wohngebäude der Gebäudeklassen 1 und 2 sowie für 
oberirdische eingeschossige Gebäude mit freien Stützweiten 
von nicht mehr als 12 m und nicht mehr als 1 600 m², die 
nicht oder nur zum vorübergehenden Aufenthalt einzelner 
Personen bestimmt sind, sowie
2. für Bauvorhaben, für die Standsicherheitsnachweise 
vorliegen, die von einem Prüfamt oder der zuständigen Stelle 
eines anderen Landes allgemein geprüft sind (Typenprüfung).
4Im Übrigen wird der Standsicherheitsnachweis nicht geprüft.

[(1)]
(2) 1Der Standsicherheitsnachweis muss durch einen 
Prüfsachverständigen bescheinigt sein bei
1. Gebäuden der Gebäudeklassen 4 und 5 sowie
2. Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3, bei Behältern, 
Brücken, Stützmauern, Tribünen und bei sonstigen baulichen 
Anlagen mit einer freien Höhe von mehr als 10 m, die keine 
Gebäude sind, wenn dies nach Maßgabe eines in der 
Rechtsverordnung nach Art. 80 Abs. 4 geregelten 
Kriterienkatalogs erforderlich ist.
2Bei baulichen Anlagen nach Satz 1, die Sonderbauten sind, 
muss der Standsicherheitsnachweis durch die 
Bauaufsichtsbehörde, einen Prüfingenieur oder ein Prüfamt 
geprüft sein. 3Die Sätze 1 und 2 gelten nicht Einer 
Bescheinigung oder Prüfung bedarf es nicht
1. für Wohngebäude der Gebäudeklassen 1 und 2 sowie für 
oberirdische eingeschossige Gebäude mit freien Stützweiten 
von nicht mehr als 12 m und nicht mehr als 1 600 m², die 
nicht oder nur zum vorübergehenden Aufenthalt einzelner 
Personen bestimmt sind, sowie
2. für Bauvorhaben oder deren Teile, für die 
Standsicherheitsnachweise vorliegen, die von einem Prüfamt 
oder der zuständigen Stelle eines anderen Landes allgemein 
geprüft sind (Typenprüfung).
4Im Übrigen wird der Standsicherheitsnachweis nicht geprüft.

Art. 62b Brandschutznachweis Art. 62b Brandschutznachweis
[(1)]
(2) 1Der Brandschutznachweis muss durch einen 
Prüfsachverständigen für Brandschutz bescheinigt sein oder 
wird bauaufsichtlich geprüft bei
1. Sonderbauten,
2. Mittel- und Großgaragen im Sinn der Verordnung nach Art. 
80 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3,
3. Gebäuden der Gebäudeklasse 5.
2Im Übrigen wird der Brandschutznachweis nicht geprüft.

[(1)]
(2) 1Der Brandschutznachweis muss durch einen 
Prüfsachverständigen für Brandschutz bescheinigt sein oder 
wird bauaufsichtlich geprüft bei
1. Sonderbauten,
2. Mittel- und Großgaragen im Sinn der Verordnung 
Rechtsverordnung nach Art. 80 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3,
3. Gebäuden der Gebäudeklasse 5.
2Im Übrigen wird der Brandschutznachweis nicht geprüft.

Art. 63 Abweichungen Art. 63 Abweichungen 
(1) 1Die Bauaufsichtsbehörde kann Abweichungen von 
Anforderungen dieses Gesetzes und auf Grund dieses 
Gesetzes erlassener Vorschriften zulassen, wenn sie unter 
Berücksichtigung des Zwecks der jeweiligen Anforderung und
unter Würdigung der öffentlich-rechtlich geschützten 
nachbarlichen Belange mit den öffentlichen Belangen, 
insbesondere den Anforderungen des Art. 3 Satz 1 vereinbar 
sind; Art. 81a Abs. 1 Satz 2 bleibt unberührt. 2Der Zulassung 
einer Abweichung bedarf es nicht, wenn bautechnische 
Nachweise durch einen Prüfsachverständigen bescheinigt 
werden oder in den Fällen des Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 das 
Vorliegen der Voraussetzung für eine Abweichung durch ihn 

(1) 1Die Bauaufsichtsbehörde kann Abweichungen von 
Anforderungen dieses Gesetzes und auf Grund dieses 
Gesetzes erlassener Vorschriften zulassen, wenn sie unter 
Berücksichtigung des Zwecks der jeweiligen Anforderung und
unter Würdigung der öffentlich-rechtlich geschützten 
nachbarlichen Belange mit den öffentlichen Belangen, 
insbesondere den Anforderungen des Art. 3 Satz 1 vereinbar 
sind; Art. 81a Abs. 1 Satz 2 bleibt unberührt. 2Von den 
Anforderungen des Art. 6 sollen Abweichungen insbesondere 
zugelassen werden, wenn ein rechtmäßig errichtetes 
Gebäude durch ein Wohngebäude höchstens gleicher 
Abmessung und Gestalt ersetzt wird. 3Der Zulassung einer 
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bescheinigt wird.
[(2) – (3)]

Abweichung bedarf es nicht, wenn bautechnische Nachweise
durch einen Prüfsachverständigen bescheinigt werden oder 
in den Fällen des Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 das Vorliegen der 
Voraussetzung für eine Abweichung durch ihn bescheinigt 
wird.
[(2) – (3)]

Art. 65 Behandlung des Bauantrags Art. 65 Behandlung des Bauantrags
(1) 1Die Bauaufsichtsbehörde hört zum Bauantrag diejenigen 
Stellen,
1. deren Beteiligung oder Anhörung für die Entscheidung 
über den Bauantrag durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben 
ist, oder
2. ohne deren Stellungnahme die Genehmigungsfähigkeit 
des Bauantrags nicht beurteilt werden kann;
die Beteiligung oder Anhörung entfällt, wenn die jeweilige 
Stelle dem Bauantrag bereits vor Einleitung des 
Baugenehmigungsverfahrens schriftlich zugestimmt hat. 
2Bedarf die Erteilung der Baugenehmigung der Zustimmung 
oder des Einvernehmens einer anderen Körperschaft, 
Behörde oder sonstigen Stelle, so gilt diese als erteilt, wenn 
sie nicht einen Monat nach Eingang des Ersuchens 
verweigert wird; von der Frist nach Halbsatz 1 abweichende 
Regelungen durch Rechtsvorschrift bleiben unberührt. 
3Stellungnahmen bleiben unberücksichtigt, wenn sie nicht 
innerhalb eines Monats nach Aufforderung zur Stellungnahme
bei der Bauaufsichtsbehörde eingehen, es sei denn, die 
verspätete Stellungnahme ist für die Rechtmäßigkeit der 
Entscheidung über den Bauantrag von Bedeutung.
(2) 1Ist der Bauantrag unvollständig oder weist er sonstige 
erhebliche Mängel auf, fordert die Bauaufsichtsbehörde den 
Bauherrn zur Behebung der Mängel innerhalb einer 
angemessenen Frist auf. 2Werden die Mängel innerhalb der 
Frist nicht behoben, gilt der Antrag als zurückgenommen.

(1)1Die Bauaufsichtsbehörde hört zum Bauantrag diejenigen 
Stellen,
1. deren Beteiligung oder Anhörung für die Entscheidung 
über den Bauantrag durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben 
ist, oder
2. ohne deren Stellungnahme die Genehmigungsfähigkeit 
des Bauantrags nicht beurteilt werden kann;
die Beteiligung oder Anhörung entfällt, wenn die jeweilige 
Stelle dem Bauantrag bereits vor Einleitung des 
Baugenehmigungsverfahrens schriftlich in Textform 
zugestimmt hat. 2Bedarf die Erteilung der Baugenehmigung 
der Zustimmung oder des Einvernehmens einer anderen 
Körperschaft, Behörde oder sonstigen Stelle, so gilt diese als 
erteilt, wenn sie nicht einen Monat nach Eingang des 
Ersuchens verweigert wird; von der Frist nach Halbsatz 1 
abweichende Regelungen durch Rechtsvorschrift bleiben 
unberührt. 3Stellungnahmen bleiben unberücksichtigt, wenn 
sie nicht innerhalb eines Monats nach Aufforderung zur 
Stellungnahme bei der Bauaufsichtsbehörde eingehen, es sei
denn, die verspätete Stellungnahme ist für die 
Rechtmäßigkeit der Entscheidung über den Bauantrag von 
Bedeutung.
(2) 1Ist der Bauantrag unvollständig oder weist er sonstige 
erhebliche Mängel auf, fordert die Bauaufsichtsbehörde den 
Bauherrn zur Behebung der Mängel innerhalb einer 
angemessenen Frist auf. 2Werden die Mängel innerhalb der 
Frist nicht behoben, gilt der Antrag als zurückgenommen, 
wenn der Antragsteller auf diese Rechtsfolge hingewiesen 
worden ist.

Art. 66 Beteiligung des Nachbarn Art. 66 Beteiligung des Nachbarn 
(1) 1Den Eigentümern der benachbarten Grundstücke sind 
vom Bauherrn oder seinem Beauftragten der Lageplan und 
die Bauzeichnungen zur Unterschrift vorzulegen. 2Die 
Unterschrift gilt als Zustimmung. 3Fehlt die Unterschrift des 
Eigentümers eines benachbarten Grundstücks, kann ihn die 
Gemeinde auf Antrag des Bauherrn von dem Bauantrag 
benachrichtigen und ihm eine Frist für seine Äußerung 
setzen. 4Hat er die Unterschrift bereits schriftlich gegenüber 
der Gemeinde oder der Bauaufsichtsbehörde verweigert, 
unterbleibt die Benachrichtigung. 5Ist ein zu 
benachrichtigender Eigentümer nur unter Schwierigkeiten zu 
ermitteln oder zu benachrichtigen, so genügt die 
Benachrichtigung des unmittelbaren Besitzers. 6Hat ein 
Nachbar nicht zugestimmt oder wird seinen Einwendungen 
nicht entsprochen, so ist ihm eine Ausfertigung der 
Baugenehmigung zuzustellen.
(2) 1Der Nachbar ist Beteiligter im Sinn des Art. 13 Abs. 1 Nr. 
1 BayVwVfG. 2 Art. 28 BayVwVfG findet keine Anwendung. 
3Sind an einem Baugenehmigungsverfahren mindestens zehn
Nachbarn im gleichen Interesse beteiligt, ohne vertreten zu 
sein, so kann die Bauaufsichtsbehörde sie auffordern, 
innerhalb einer angemessenen Frist einen Vertreter zu 
bestellen; Art. 18 Abs. 1 Sätze 2 und 3, Abs. 2 BayVwVfG 
finden Anwendung. 4Bei mehr als 20 Beteiligten im Sinn des 
Satzes 3 kann die Zustellung nach Abs. 1 Satz 6 durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden; die 
Bekanntmachung hat den verfügenden Teil der 
Baugenehmigung, die Rechtsbehelfsbelehrung sowie einen 
Hinweis darauf zu enthalten, wo die Akten des 
Baugenehmigungsverfahrens eingesehen werden können. 
5Sie ist im amtlichen Veröffentlichungsblatt der zuständigen 
Bauaufsichtsbehörde bekannt zu machen. 6Die Zustellung gilt
mit dem Tag der Bekanntmachung als bewirkt.
(3) 1Ein Erbbauberechtigter tritt an die Stelle des 
Eigentümers. 2Ist Eigentümer des Nachbargrundstücks eine 
Eigentümergemeinschaft nach dem 
Wohnungseigentumsgesetz, so genügt die Vorlage nach Abs.
1 Satz 1 an den Verwalter; seine Unterschrift gilt jedoch nicht 
als Zustimmung der einzelnen Wohnungseigentümer. 3Der 
Eigentümer des Nachbargrundstücks nimmt auch die Rechte 
des Mieters oder Pächters wahr, die aus deren 

(1) 1Den Eigentümern der benachbarten Grundstücke sind 
vom Bauherrn oder seinem Beauftragten der Lageplan und 
die Bauzeichnungen zur Unterschrift Zustimmung vorzulegen.
2Die Zustimmung bedarf der Schriftform. 3Im Bauantrag ist 
anzugeben, ob zugestimmt wurde. 4Hat ein Nachbar nicht 
zugestimmt oder wird seinen Einwendungen nicht 
entsprochen, so ist ihm eine Ausfertigung der 
Baugenehmigung zuzustellen.
(2) 1Der Nachbar ist Beteiligter im Sinn des Art. 13 Abs. 1 Nr. 
1 BayVwVfG. 2 Art. 28 BayVwVfG findet keine Anwendung. 
3Sind an einem Baugenehmigungsverfahren mindestens zehn
Nachbarn im gleichen Interesse beteiligt, ohne vertreten zu 
sein, so kann die Bauaufsichtsbehörde sie auffordern, 
innerhalb einer angemessenen Frist einen Vertreter zu 
bestellen; Art. 18 Abs. 1 Sätze 2 und 3, Abs. 2 BayVwVfG 
finden Anwendung. 4Bei mehr als 20 Beteiligten im Sinn des 
Satzes 3 kann die Zustellung nach Abs. 1 Satz 4 durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden; die 
Bekanntmachung hat den verfügenden Teil der 
Baugenehmigung, die Rechtsbehelfsbelehrung sowie einen 
Hinweis darauf zu enthalten, wo die Akten des 
Baugenehmigungsverfahrens eingesehen werden können. 
5Sie ist im amtlichen Veröffentlichungsblatt der zuständigen 
Bauaufsichtsbehörde bekannt zu machen. 6Die Zustellung gilt
mit dem Tag der Bekanntmachung als bewirkt.
(3) 1Ein Erbbauberechtigter tritt an die Stelle des 
Eigentümers. 2Ist Eigentümer des Nachbargrundstücks eine 
Eigentümergemeinschaft nach dem 
Wohnungseigentumsgesetz, so genügt die Vorlage nach Abs.
1 Satz 1 an den Verwalter; seine Unterschrift Zustimmung gilt
jedoch nicht als Zustimmung der einzelnen 
Wohnungseigentümer. 3Der Eigentümer des 
Nachbargrundstücks nimmt auch die Rechte des Mieters 
oder Pächters wahr, die aus deren Eigentumsgrundrecht 
folgen.
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Eigentumsgrundrecht folgen.

Art. 66a Beteiligung der Öffentlichkeit Art. 66a Beteiligung der Öffentlichkeit 
(1) 1Bei baulichen Anlagen, die auf Grund ihrer 
Beschaffenheit oder ihres Betriebs geeignet sind, die 
Allgemeinheit oder die Nachbarschaft zu gefährden, zu 
benachteiligen oder zu belästigen, kann die 
Bauaufsichtsbehörde auf Antrag des Bauherrn das 
Bauvorhaben in ihrem amtlichen Veröffentlichungsblatt und 
außerdem in örtlichen Tageszeitungen, die im Bereich des 
Standorts der Anlage verbreitet sind, öffentlich bekannt 
machen; verfährt die Bauaufsichtsbehörde nach Halbsatz 1, 
findet Art. 66 Abs. 1 und 3 keine Anwendung. 2Mit Ablauf einer
Frist von einem Monat nach der Bekanntmachung des 
Bauvorhabens sind alle öffentlich-rechtlichen Einwendungen 
gegen das Bauvorhaben ausgeschlossen. 3Die Zustellung der
Baugenehmigung nach Art. 66 Abs. 1 Satz 6 kann durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden; Satz 1 und Art. 
66 Abs. 2 Satz 6 gelten entsprechend. 4In der 
Bekanntmachung nach Satz 1 ist darauf hinzuweisen,
1. wo und wann Beteiligte nach Art. 29 BayVwVfG die Akten 
des Verfahrens einsehen können,
2. wo und wann Beteiligte Einwendungen gegen das 
Bauvorhaben vorbringen können,
3. welche Rechtsfolgen mit Ablauf der Frist des Satzes 2 
eintreten und
4. dass die Zustellung der Baugenehmigung durch öffentliche
Bekanntmachung ersetzt werden kann.
(2) 1Bei der Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung
1. von Vorhaben nach Art. 58 Abs. 2 Nr. 4 sowie
2. baulicher Anlagen, die nach Durchführung des 
Bauvorhabens Sonderbauten nach Art. 2 Abs. 4 Nr. 9 bis 13, 
15 und 16 sind,
ist eine Öffentlichkeitsbeteiligung nach Abs. 1 durchzuführen, 
wenn sie den angemessenen Sicherheitsabstand im Sinn des
Art. 13 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 2012/18/EU zu einem 
Betriebsbereich nicht einhalten. [Sätze 2-4]

(1) 1Bei baulichen Anlagen, die auf Grund ihrer 
Beschaffenheit oder ihres Betriebs geeignet sind, die 
Allgemeinheit oder die Nachbarschaft zu gefährden, zu 
benachteiligen oder zu belästigen, kann die 
Bauaufsichtsbehörde auf Antrag des Bauherrn das 
Bauvorhaben in ihrem amtlichen Veröffentlichungsblatt und 
außerdem in örtlichen Tageszeitungen, die im Bereich des 
Standorts der Anlage verbreitet sind, öffentlich bekannt 
machen; verfährt die Bauaufsichtsbehörde nach Halbsatz 1, 
findet Art. 66 Abs. 1 und 3 keine Anwendung. 2Mit Ablauf einer
Frist von einem Monat nach der Bekanntmachung des 
Bauvorhabens sind alle öffentlich-rechtlichen Einwendungen 
gegen das Bauvorhaben ausgeschlossen. 3Die Zustellung der
Baugenehmigung nach Art. 66 Abs. 1 Satz 4 kann durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden; Satz 1 und Art. 
66 Abs. 2 Satz 6 gelten entsprechend. 4In der 
Bekanntmachung nach Satz 1 ist darauf hinzuweisen,
1. wo und wann Beteiligte nach Art. 29 BayVwVfG die Akten 
des Verfahrens einsehen können,
2. wo und wann Beteiligte Einwendungen gegen das 
Bauvorhaben vorbringen können,
3. welche Rechtsfolgen mit Ablauf der Frist des Satzes 2 
eintreten und
4. dass die Zustellung der Baugenehmigung durch öffentliche
Bekanntmachung ersetzt werden kann.
(2) 1Bei der Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung
1. von Vorhaben nach Art. 58 Abs. 1 Nr. 4 sowie
2. baulicher Anlagen, die nach Durchführung des 
Bauvorhabens Sonderbauten nach Art. 2 Abs. 4 Nr. 9 bis 13, 
15 und 16 sind,
ist eine Öffentlichkeitsbeteiligung nach Abs. 1 durchzuführen, 
wenn sie den angemessenen Sicherheitsabstand im Sinn des
Art. 13 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 2012/18/EU zu einem 
Betriebsbereich nicht einhalten. [Sätze 2-4]

Art. 68 Baugenehmigung und Baubeginn Art. 68 Baugenehmigung, 
Genehmigungsfiktion und Baubeginn 

(1) 1Die Baugenehmigung ist zu erteilen, wenn dem 
Bauvorhaben keine öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
entgegenstehen, die im bauaufsichtlichen 
Genehmigungsverfahren zu prüfen sind; die 
Bauaufsichtsbehörde darf den Bauantrag auch ablehnen, 
wenn das Bauvorhaben gegen sonstige öffentlich-rechtliche 
Vorschriften verstößt. 2Die durch eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung ermittelten, beschriebenen 
und bewerteten Umweltauswirkungen sind nach Maßgabe 
der hierfür geltenden Vorschriften zu berücksichtigen.
(2) 1Die Baugenehmigung bedarf der Schriftform; Art. 3a 
BayVwVfG findet keine Anwendung. 2Sie ist nur insoweit zu 
begründen, als ohne Zustimmung des Nachbarn von 
nachbarschützenden Vorschriften abgewichen wird oder der 
Nachbar gegen das Bauvorhaben schriftlich Einwendungen 
erhoben hat; Art. 39 Abs. 2 Nr. 2 BayVwVfG und Art. 66a Abs.
2 Satz 3 bleiben unberührt. 3Sie ist mit einer Ausfertigung der 
mit einem Genehmigungsvermerk zu versehenden 
Bauvorlagen dem Antragsteller und, wenn diese dem 
Bauvorhaben nicht zugestimmt hat, der Gemeinde 
zuzustellen.
(3) Wird die Baugenehmigung unter Auflagen oder 
Bedingungen erteilt, kann eine Sicherheitsleistung verlangt 
werden.
(4) Die Baugenehmigung wird unbeschadet der privaten 
Rechte Dritter erteilt.
(5) Mit der Bauausführung oder mit der Ausführung des 
jeweiligen Bauabschnitts darf erst begonnen werden, wenn
1. die Baugenehmigung dem Bauherrn zugegangen ist sowie
2. die Bescheinigungen nach Art. 62a Abs. 2 und Art. 62b 
Abs. 2 und
3. die Baubeginnsanzeige
der Bauaufsichtsbehörde vorliegen.
(6) 1Vor Baubeginn müssen die Grundfläche der baulichen 
Anlage abgesteckt und ihre Höhenlage festgelegt sein. 2Die 
Bauaufsichtsbehörde kann verlangen, dass Absteckung und 
Höhenlage von ihr abgenommen oder die Einhaltung der 
festgelegten Grundfläche und Höhenlage nachgewiesen wird.
3Baugenehmigungen, Bauvorlagen, bautechnische 

(1) 1Die Baugenehmigung ist zu erteilen, wenn dem 
Bauvorhaben keine öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
entgegenstehen, die im bauaufsichtlichen 
Genehmigungsverfahren zu prüfen sind; die 
Bauaufsichtsbehörde darf den Bauantrag auch ablehnen, 
wenn das Bauvorhaben gegen sonstige öffentlich-rechtliche 
Vorschriften verstößt. 2Die durch eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung ermittelten, beschriebenen 
und bewerteten Umweltauswirkungen sind nach Maßgabe 
der hierfür geltenden Vorschriften zu berücksichtigen.
(2) 1Betrifft ein Bauantrag die Errichtung oder Änderung eines
Gebäudes, das ausschließlich oder überwiegend dem 
Wohnen dient, oder eine Nutzungsänderung, durch die 
Wohnraum geschaffen werden soll, und ist über diesen 
Bauantrag im vereinfachten Genehmigungsverfahren nach 
Art. 59 zu entscheiden, dann gilt Art. 42a BayVwVfG mit 
folgenden Maßgaben entsprechend:
1. Die Frist zur Entscheidung beginnt 
a) drei Wochen nach Zugang des Bauantrags oder
b) drei Wochen nach Zugang der verlangten Unterlagen,
    wenn die Bauaufsichtsbehörde vor Fristbeginn eine
    Aufforderung nach Art. 65 Abs. 2 versandt hat.
2. Die Bescheinigung nach Art. 42a Abs. 3 BayVwVfG ist 
unverlangt und unverzüglich auszustellen; sie hat den Inhalt 
der Genehmigung wiederzugeben, eine 
Rechtsbehelfsbelehrung nach § 58 VwGO zu enthalten und 
ist dem Antragsteller, der Gemeinde sowie jedem Nachbarn 
zuzustellen, der dem Bauantrag nicht zugestimmt hat.
2Satz 1 findet keine Anwendung, wenn der Antragsteller vor 
Ablauf der Entscheidungsfrist gegenüber der 
Baugenehmigungsbehörde in Textform auf den Eintritt der 
Genehmigungsfiktion verzichtet hat. 3Im Fall des Satzes 1 
finden die Abs. 3 und 4 keine Anwendung.
(3) 1Die Baugenehmigung bedarf der Schriftform; Art. 3a 
BayVwVfG findet keine Anwendung. 2Sie ist nur insoweit zu 
begründen, als ohne Zustimmung des Nachbarn von 
nachbarschützenden Vorschriften abgewichen wird oder der 
Nachbar gegen das Bauvorhaben schriftlich in Textform 
Einwendungen erhoben hat; Art. 39 Abs. 2 Nr. 2 BayVwVfG 
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Nachweise, soweit es sich nicht um Bauvorlagen handelt, 
sowie Bescheinigungen von Prüfsachverständigen müssen 
an der Baustelle von Baubeginn an vorliegen.
(7) Der Bauherr hat den Ausführungsbeginn 
genehmigungspflichtiger Bauvorhaben und die 
Wiederaufnahme der Bauarbeiten nach einer Unterbrechung 
von mehr als sechs Monaten mindestens eine Woche vorher 
der Bauaufsichtsbehörde schriftlich mitzuteilen 
(Baubeginnsanzeige).

und Art. 66a Abs. 2 Satz 3 bleiben unberührt. 3Sie ist mit einer
Ausfertigung der mit einem Genehmigungsvermerk zu 
versehenden Bauvorlagen dem Antragsteller und, wenn diese
dem Bauvorhaben nicht zugestimmt hat, der Gemeinde 
zuzustellen. 4Die Gemeinde erhält die Baugenehmigung und 
die Bauvorlagen; hat sie dem Bauvorhaben nicht zugestimmt,
ist die Baugenehmigung zuzustellen.
(4) Wird die Baugenehmigung unter Auflagen oder 
Bedingungen erteilt, kann eine Sicherheitsleistung verlangt 
werden.
(5) Die Baugenehmigung wird unbeschadet der privaten 
Rechte Dritter erteilt.
(6) Mit der Bauausführung oder mit der Ausführung des 
jeweiligen Bauabschnitts darf erst begonnen werden, wenn
1. die Baugenehmigung oder eine Bescheinigung gem. Art. 
42a Abs. 3 BayVwVfG dem Bauherrn zugegangen ist sowie
2. die Bescheinigungen nach Art. 62a Abs. 2 und Art. 62b 
Abs. 2 und
3. die Baubeginnsanzeige
der Bauaufsichtsbehörde vorliegen.
(7) 1Vor Baubeginn müssen die Grundfläche der baulichen 
Anlage abgesteckt und ihre Höhenlage festgelegt sein. 2Die 
Bauaufsichtsbehörde kann verlangen, dass Absteckung und 
Höhenlage von ihr abgenommen oder die Einhaltung der 
festgelegten Grundfläche und Höhenlage nachgewiesen wird.
3Baugenehmigungen, Bauvorlagen, bautechnische 
Nachweise, soweit es sich nicht um Bauvorlagen handelt, 
sowie Bescheinigungen von Prüfsachverständigen müssen 
an der Baustelle von Baubeginn an vorliegen.
(8) Der Bauherr hat den Ausführungsbeginn 
genehmigungspflichtiger Bauvorhaben und die 
Wiederaufnahme der Bauarbeiten nach einer Unterbrechung 
von mehr als sechs Monaten mindestens eine Woche vorher 
der Bauaufsichtsbehörde schriftlich mitzuteilen 
(Baubeginnsanzeige).

Art. 70 Teilbaugenehmigung Art. 70 Teilbaugenehmigung 
1Ist ein Bauantrag eingereicht, kann der Beginn der 
Bauarbeiten für die Baugrube und für einzelne Bauteile oder 
Bauabschnitte auf schriftlichen Antrag schon vor Erteilung der
Baugenehmigung gestattet werden (Teilbaugenehmigung); 
eine Teilbaugenehmigung kann auch für die Errichtung einer 
baulichen Anlage unter Vorbehalt der künftigen Nutzung 
erteilt werden, wenn und soweit die Genehmigungsfähigkeit 
der baulichen Anlage nicht von deren künftiger Nutzung 
abhängt. 2 Art. 67 und 68 gelten entsprechend.

1Ist ein Bauantrag eingereicht, kann der Beginn der 
Bauarbeiten für die Baugrube und für einzelne Bauteile oder 
Bauabschnitte auf schriftlichen Antrag schon vor Erteilung der
Baugenehmigung gestattet werden (Teilbaugenehmigung); 
eine Teilbaugenehmigung kann auch für die Errichtung einer 
baulichen Anlage unter Vorbehalt der künftigen Nutzung 
erteilt werden, wenn und soweit die Genehmigungsfähigkeit 
der baulichen Anlage nicht von deren künftiger Nutzung 
abhängt. 2 Art. 67 und 68 Abs. 1 und Abs. 3 bis 8 gelten 
entsprechend.

Art. 71 Vorbescheid Art. 71 Vorbescheid 
1Vor Einreichung des Bauantrags ist auf Antrag des Bauherrn 
zu einzelnen Fragen des Bauvorhabens ein Vorbescheid zu 
erteilen. 2Der Vorbescheid gilt drei Jahre, soweit in ihm keine 
andere Frist bestimmt ist. 3Die Frist kann auf schriftlichen 
Antrag jeweils bis zu zwei Jahre verlängert werden. 4 Art. 64 
bis 67, Art. 68 Abs. 1 bis 4 und Art. 69 Abs. 2 Satz 2 gelten 
entsprechend; die Bauaufsichtsbehörde kann von der 
Anwendung des Art. 66 absehen, wenn der Bauherr dies 
beantragt.

1Vor Einreichung des Bauantrags ist auf Antrag des Bauherrn 
zu einzelnen Fragen des Bauvorhabens ein Vorbescheid zu 
erteilen. 2Der Vorbescheid gilt drei Jahre, soweit in ihm keine 
andere Frist bestimmt ist. 3Die Frist kann auf schriftlichen 
Antrag jeweils bis zu zwei Jahre verlängert werden. 4 Art. 64 
bis 67, Art. 68 Abs. 1 und Abs. 3 bis 5 sowie Art. 69 Abs. 2 
Satz 2 gelten entsprechend; die Bauaufsichtsbehörde kann 
von der Anwendung des Art. 66 absehen, wenn der Bauherr 
dies beantragt.

Art. 73a Typengenehmigung
(1) 1Für bauliche Anlagen, die mehrfach in derselben 
Ausführung errichtet werden sollen, erteilt die oberste 
Bauaufsichtsbehörde eine allgemeine bautechnische 
Genehmigung (Typengenehmigung), wenn diese den 
Anforderungen dieses Gesetzes entsprechen. 2Für bauliche 
Anlagen, die in unterschiedlicher Ausführung, aber nach 
einem bestimmten System aus Bauteilen errichtet werden 
sollen, gilt Satz 1 mit der Maßgabe entsprechend, dass die 
Zulässigkeit der Veränderbarkeit festgelegt wird.
(2) 1Regelt die Typengenehmigung Anforderungen an die 
Standsicherheit, den Brand-, Schall- und 
Erschütterungsschutz und stellt sie fest, welche dieser 
Anforderungen eingehalten sind, gilt sie insoweit als 
bautechnischer Nachweis im Sinne von Art. 62 bis 62b. 2Art. 
81a Abs. 1 Satz 2 gilt mit der Maßgabe entsprechend, dass 
Art. 15 Abs. 2 und Art. 17 keine Anwendung finden.³ Art. 63 
gilt entsprechend.
(3) 1Der Antrag ist schriftlich bei der obersten 
Baugenehmigungsbehörde einzureichen. 2Die 
Typengenehmigung bedarf der Schriftform. 3Sie wird befristet 
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für die Dauer von fünf Jahren erteilt. 4Die Frist kann auf 
schriftlichen Antrag jeweils bis zu 5 Jahre verlängert werden.
(4) Vergleichbare Typengenehmigungen anderer Länder 
gelten auch im Freistaat Bayern.
(5) Eine Typengenehmigung entbindet nicht von der 
Verfahrenspflicht nach Art. 58 bis 60.

Art. 75 Einstellung von Arbeiten Art. 75 Einstellung von Arbeiten 
(1) 1Werden Anlagen im Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen
Vorschriften errichtet, geändert oder beseitigt, kann die 
Bauaufsichtsbehörde die Einstellung der Arbeiten anordnen. 
2Das gilt auch dann, wenn
1. die Ausführung eines Bauvorhabens entgegen den 
Vorschriften des Art. 68 Abs. 5 begonnen wurde oder
2. bei der Ausführung
a) eines genehmigungsbedürftigen Bauvorhabens von den 
genehmigten Bauvorlagen,
b) eines genehmigungsfreigestellten Bauvorhabens von den 
eingereichten Unterlagen 
abgewichen wird,
3. Bauprodukte verwendet werden, die entgegen der 
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 keine CE-Kennzeichnung oder
entgegen Art. 21 kein Ü-Zeichen tragen,
4. Bauprodukte verwendet werden, die unberechtigt mit der 
CE-Kennzeichnung oder entgegen Art. 21 Abs. 2 Satz 2 dem 
Ü-Zeichen gekennzeichnet sind.
(2) Werden unzulässige Arbeiten trotz einer schriftlich oder 
mündlich verfügten Einstellung fortgesetzt, kann die 
Bauaufsichtsbehörde die Baustelle versiegeln oder die an der
Baustelle vorhandenen Bauprodukte, Geräte, Maschinen und
Bauhilfsmittel in amtlichen Gewahrsam bringen.

(1) 1Werden Anlagen im Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen
Vorschriften errichtet, geändert oder beseitigt, kann die 
Bauaufsichtsbehörde die Einstellung der Arbeiten anordnen. 
2Das gilt auch dann, wenn
1. die Ausführung eines Bauvorhabens entgegen den 
Vorschriften des Art. 68 Abs. 6 begonnen wurde oder
2. bei der Ausführung
a) eines genehmigungsbedürftigen Bauvorhabens von den 
genehmigten Bauvorlagen,
b) eines genehmigungsfreigestellten Bauvorhabens von den 
eingereichten Unterlagen 
abgewichen wird,
3. Bauprodukte verwendet werden, die entgegen der 
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 keine CE-Kennzeichnung oder
entgegen Art. 21 kein Ü-Zeichen tragen,
4. Bauprodukte verwendet werden, die unberechtigt mit der 
CE-Kennzeichnung oder entgegen Art. 21 Abs. 2 Satz 2 dem 
Ü-Zeichen gekennzeichnet sind.
(2) Werden unzulässige Arbeiten trotz einer schriftlich oder 
mündlich verfügten Einstellung fortgesetzt, kann die 
Bauaufsichtsbehörde die Baustelle versiegeln oder die an der
Baustelle vorhandenen Bauprodukte, Geräte, Maschinen und
Bauhilfsmittel in amtlichen Gewahrsam bringen.

Art. 77 Bauüberwachung Art. 77 Bauüberwachung 
[(1)]
(2) 1 Die Bauaufsichtsbehörde sowie nach Maßgabe der 
Rechtsverordnung gemäß Art. 80 Abs. 2 der Prüfingenieur, 
das Prüfamt oder der Prüfsachverständige überwachen die 
Bauausführung bei baulichen Anlagen 
1. nach Art. 62a Abs. 2 hinsichtlich des von ihr oder ihm 
geprüften oder bescheinigten Standsicherheitsnachweises,
2. nach Art. 62b Abs. 2 hinsichtlich des von ihr oder ihm 
geprüften oder bescheinigten Brandschutznachweises.
2Bei Gebäuden der Gebäudeklasse 4, ausgenommen 
Sonderbauten sowie Mittel- und Großgaragen im Sinn der 
Verordnung nach Art. 80 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, ist die mit dem 
Brandschutznachweis übereinstimmende Bauausführung 
vom Nachweisersteller oder einem anderen 
Nachweisberechtigten im Sinn des Art. 62b Abs. 1 zu 
bestätigen. 3Wird die Bauausführung durch einen 
Prüfsachverständigen bescheinigt oder nach Satz 2 bestätigt,
gelten insoweit die jeweiligen bauaufsichtlichen 
Anforderungen als eingehalten.
[(3) – (6)]

[(1)]
(2) 1 Die Bauaufsichtsbehörde sowie nach Maßgabe der 
Rechtsverordnung gemäß Art. 80 Abs. 2 der Prüfingenieur, 
das Prüfamt oder der Prüfsachverständige überwachen die 
Bauausführung bei baulichen Anlagen 
1. nach Art. 62a Abs. 2 hinsichtlich des von ihr oder ihm 
geprüften oder bescheinigten Standsicherheitsnachweises,
2. nach Art. 62b Abs. 2 hinsichtlich des von ihr oder ihm 
geprüften oder bescheinigten Brandschutznachweises.
2Bei Gebäuden der Gebäudeklasse 4, ausgenommen 
Sonderbauten sowie Mittel- und Großgaragen im Sinn der 
Verordnung Rechtsverordnung nach Art. 80 Abs. 1 Satz 1 Nr. 
3, ist die mit dem Brandschutznachweis übereinstimmende 
Bauausführung vom Nachweisersteller oder einem anderen 
Nachweisberechtigten im Sinn des Art. 62b Abs. 1 zu 
bestätigen. 3Wird die Bauausführung durch einen 
Prüfsachverständigen bescheinigt oder nach Satz 2 bestätigt,
gelten insoweit die jeweiligen bauaufsichtlichen 
Anforderungen als eingehalten.
[(3) – (6)]

Art. 79 Ordnungswidrigkeiten Art. 79 Ordnungswidrigkeiten 
(1) 1Mit Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro kann 
belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. einem Gebot oder Verbot einer Rechtsverordnung nach 
Art. 80 Abs. 1 bis 4 oder einer Satzung nach Art. 81 Abs. 1 
oder einer vollziehbaren Anordnung der Bauaufsichtsbehörde
auf Grund einer solchen Rechtsverordnung oder Satzung 
zuwiderhandelt, sofern die Rechtsverordnung oder die 
Satzung für einen bestimmten Tatbestand auf diese 
Bußgeldvorschrift verweist,
[2.-8.]
9. entgegen Art. 58 Abs. 3 Sätze 3 und 4, auch in Verbindung 
mit Satz 5, mit der Ausführung eines Bauvorhabens beginnt,
[10.]
11. entgegen Art. 68 Abs. 5, auch in Verbindung mit Art. 57 
Abs. 5 Satz 5, mit der Bauausführung, der Ausführung eines 
Bauabschnitts oder der Beseitigung einer Anlage beginnt, 
entgegen Art. 78 Abs. 1 Bauarbeiten fortsetzt, entgegen Art. 
78 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 die Aufnahme der 
Nutzung nicht, nicht rechtzeitig oder nicht richtig anzeigt oder 
entgegen Art. 78 Abs. 3 Feuerstätten, Verbrennungsmotoren 
oder Blockheizkraftwerke in Betrieb nimmt,
12. entgegen Art. 68 Abs. 7 den Ausführungsbeginn oder die 
Wiederaufnahme der Bauarbeiten nicht oder nicht rechtzeitig 
mitteilt,
[13.]
2Ist eine Ordnungswidrigkeit nach Satz 1 Nrn. 9 bis 11 

(1) 1Mit Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro kann 
belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. einem Gebot oder Verbot einer Rechtsverordnung nach 
Art. 80 Abs. 1 bis 4 oder Art. 80a oder einer Satzung nach Art.
81 Abs. 1 oder einer vollziehbaren Anordnung der 
Bauaufsichtsbehörde auf Grund einer solchen 
Rechtsverordnung oder Satzung zuwiderhandelt, sofern die 
Rechtsverordnung oder die Satzung für einen bestimmten 
Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist,
[2.-8.]
9. entgegen Art. 58 Abs. 2 Satz 5 und 6, auch in Verbindung 
mit Satz 7, mit der Ausführung eines Bauvorhabens beginnt,
[10.]
11. entgegen Art. 68 Abs. 6, auch in Verbindung mit Art. 57 
Abs. 5 Satz 5, mit der Bauausführung, der Ausführung eines 
Bauabschnitts oder der Beseitigung einer Anlage beginnt, 
entgegen Art. 78 Abs. 1 Bauarbeiten fortsetzt, entgegen Art. 
78 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 die Aufnahme der 
Nutzung nicht, nicht rechtzeitig oder nicht richtig anzeigt oder 
entgegen Art. 78 Abs. 3 Feuerstätten, Verbrennungsmotoren 
oder Blockheizkraftwerke in Betrieb nimmt,
12. entgegen Art. 68 Abs. 8 den Ausführungsbeginn oder die 
Wiederaufnahme der Bauarbeiten nicht oder nicht rechtzeitig 
mitteilt,
[13.]
2Ist eine Ordnungswidrigkeit nach Satz 1 Nrn. 9 bis 11 
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begangen worden, können Gegenstände, auf die sich die 
Ordnungswidrigkeit bezieht, eingezogen werden; § 23 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) ist 
anzuwenden.
(2) Mit einer Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro belegt
werden kann ferner, wer
1. unrichtige Angaben macht oder unrichtige Pläne oder 
Unterlagen vorlegt, um einen nach diesem Gesetz 
vorgesehenen Verwaltungsakt zu erwirken oder zu 
verhindern,
2. vorsätzlich unrichtige Angaben in dem Kriterienkatalog 
nach Art. 62a Abs. 2 Satz 1 macht,
3. ohne dazu berechtigt zu sein, bautechnische Nachweise 
im Sinn des Art. 57 Abs. 5 Satz 3, des Art. 62 Abs. 1 Satz 1 
oder des Art. 78 Abs. 2 Satz 2 erstellt, bescheinigt oder 
bestätigt,
4.als Prüfsachverständiger unrichtige Bescheinigungen über 
die Einhaltung bauordnungsrechtlicher Anforderungen 
ausstellt.

begangen worden, können Gegenstände, auf die sich die 
Ordnungswidrigkeit bezieht, eingezogen werden; § 23 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) ist 
anzuwenden.
(2) Mit einer Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro belegt
werden kann ferner, wer
1. vorsätzlich oder fahrlässig unrichtige Angaben macht oder 
unrichtige Pläne oder Unterlagen vorlegt, um einen nach 
diesem Gesetz vorgesehenen Verwaltungsakt zu erwirken 
oder zu verhindern,
2. vorsätzlich oder fahrlässig unrichtige Angaben in dem 
Kriterienkatalog nach Art. 62a Abs. 2 Satz 1 macht,
3. ohne dazu berechtigt zu sein, bautechnische Nachweise 
im Sinn des Art. 57 Abs. 5 Satz 3, des Art. 62 Abs. 1 Satz 1 
oder des Art. 78 Abs. 2 Satz 2 erstellt, bescheinigt oder 
bestätigt,
4.als Prüfsachverständiger unrichtige Bescheinigungen über 
die Einhaltung bauordnungsrechtlicher Anforderungen 
ausstellt.

Art. 80 Rechtsverordnungen Art. 80 Rechtsverordnungen 
[(1) – (5)]
 (6) 1Das Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr 
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung zu bestimmen, 
dass die Anforderungen der auf Grund des § 34 des 
Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) und des § 49 Abs. 4 
des Energiewirtschaftsgesetzes erlassenen 
Rechtsverordnungen entsprechend für Anlagen gelten, die 
weder gewerblichen noch wirtschaftlichen Zwecken dienen 
und in deren Gefahrenbereich auch keine Arbeitnehmer 
beschäftigt werden. 2Es kann auch die Verfahrensvorschriften
dieser Verordnungen für anwendbar erklären oder selbst das 
Verfahren bestimmen sowie Zuständigkeiten und Gebühren 
regeln. 3Dabei kann es auch vorschreiben, dass danach zu 
erteilende Erlaubnisse die Baugenehmigung einschließlich 
der zugehörigen Abweichungen einschließen und dass § 35 
Abs. 2 ProdSG insoweit Anwendung findet.
[(7)]

[(1) – (5)]
 (6) 1Das Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr 
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung zu bestimmen, 
dass die Anforderungen der auf Grund des § 34 des 
Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) und des § 49 Abs. 4 
des Energiewirtschaftsgesetzes erlassenen 
Rechtsverordnungen entsprechend für Anlagen gelten, die 
weder gewerblichen noch wirtschaftlichen Zwecken dienen 
und in deren Gefahrenbereich auch keine Arbeitnehmer 
beschäftigt werden. 2Es kann auch die Verfahrensvorschriften
dieser Verordnungen Rechtsverordnungen für anwendbar 
erklären oder selbst das Verfahren bestimmen sowie 
Zuständigkeiten und Gebühren regeln. 3Dabei kann es auch 
vorschreiben, dass danach zu erteilende Erlaubnisse die 
Baugenehmigung einschließlich der zugehörigen 
Abweichungen einschließen und dass § 35 Abs. 2 ProdSG 
insoweit Anwendung findet.
[(7)]

Art. 80a Digitale Baugenehmigung, 
digitale Verfahren
1Die Staatsregierung wird ermächtigt, zur Digitalisierung der 
Baugenehmigung oder anderer bauaufsichtlicher Verfahren 
durch Rechtsverordnung räumlich bestimmte Abweichungen 
von den durch oder aufgrund dieses Gesetzes bestehenden 
Zuständigkeits-, Verfahrens- und Formvorschriften 
vorzusehen. 2Abweichungen nach Satz 1 für Zuständigkeits- 
und Verfahrensvorschriften können sich auch auf die 
Einreichung in Papierform erstrecken. 3Soweit die Festlegung
des örtlichen Anwendungsbereichs einer Rechtsverordnung 
nach Satz 1 und 2 betroffen ist, kann die Staatsregierung die 
Ermächtigung nach Satz 1 und 2 durch Rechtsverordnung 
auf das Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr 
übertragen.

Art. 81 Örtliche Bauvorschriften Art. 81 Örtliche Bauvorschriften 
(1) Die Gemeinden können durch Satzung im eigenen 
Wirkungskreis örtliche Bauvorschriften erlassen
1. über besondere Anforderungen an die äußere Gestaltung 
baulicher Anlagen zur Erhaltung und Gestaltung von 
Ortsbildern, insbesondere die Begrünung von Dächern,
2. über das Verbot der Errichtung von Werbeanlagen aus 
ortsgestalterischen Gründen,
3. über die Lage, Größe, Beschaffenheit, Ausstattung und 
Unterhaltung von Kinderspielplätzen (Art. 7 Abs. 3),
4. über Zahl, Größe und Beschaffenheit der Stellplätze für 
Kraftfahrzeuge und der Abstellplätze für Fahrräder, 
einschließlich der Ausstattung mit Elektroladestationen, des 
Mehrbedarfs bei Änderungen und Nutzungsänderungen der 
Anlagen sowie die Ablösung der Herstellungspflicht und die 
Höhe der Ablösungsbeträge, die nach Art der Nutzung und 
Lage der Anlage unterschiedlich geregelt werden kann,
5. über die Gestaltung der Plätze für bewegliche 
Abfallbehälter und der unbebauten Flächen der bebauten 
Grundstücke sowie über die Notwendigkeit, Art, Gestaltung 
und Höhe von Einfriedungen; dabei kann bestimmt werden, 
dass Vorgärten nicht als Arbeitsflächen oder Lagerflächen 
benutzt werden dürfen,

(1) Die Gemeinden können durch Satzung im eigenen 
Wirkungskreis örtliche Bauvorschriften erlassen
1. über besondere Anforderungen an die äußere Gestaltung 
von baulichen Anlagen zur Erhaltung und Gestaltung des 
Ortsbildes, insbesondere zur Begrünung von Dächern 
Gebäuden,
2. über das Verbot der Errichtung von Werbeanlagen aus 
ortsgestalterischen Gründen,
3. über die Lage, Größe, Beschaffenheit, Ausstattung und 
Unterhaltung von Spielplätzen, die Art der Erfüllung sowie 
über die Ablöse der Pflicht (Art. 7 Abs. 3),
4. über Zahl, Größe und Beschaffenheit der Stellplätze für 
Kraftfahrzeuge und der Abstellplätze für Fahrräder, 
einschließlich der Ausstattung mit Elektroladestationen, des 
Mehrbedarfs bei Änderungen und Nutzungsänderungen der 
Anlagen, der Berücksichtigung örtlicher Verkehrsinfrastruktur 
sowie die Ablösung der Herstellungspflicht und die Höhe der 
Ablösungsbeträge, die nach Art der Nutzung und Lage der 
Anlage unterschiedlich geregelt werden kann,
5. über die Gestaltung der Plätze für bewegliche 
Abfallbehälter, die Gestaltung und Bepflanzung der 
unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke sowie über 
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6. über von Art. 6 abweichende Maße der 
Abstandsflächentiefe, soweit dies zur Gestaltung des 
Ortsbildes oder zur Verwirklichung der Festsetzungen einer 
städtebaulichen Satzung erforderlich ist oder der 
Verbesserung der Wohnqualität dient und eine ausreichende 
Belichtung sowie der Brandschutz gewährleistet sind,
7. in Gebieten, in denen es für das Straßen- und Ortsbild 
oder für den Lärmschutz oder die Luftreinhaltung bedeutsam 
oder erforderlich ist, darüber, dass auf den nicht 
überbaubaren Flächen der bebauten Grundstücke Bäume 
nicht beseitigt oder beschädigt werden dürfen, und dass die 
Flächen nicht unterbaut werden dürfen.
[(2) - (3)]

die Notwendigkeit, Art, Gestaltung und Höhe von 
Einfriedungen; dabei kann bestimmt werden, dass Vorgärten 
nicht als Arbeitsflächen oder Lagerflächen benutzt werden 
dürfen,
6. über von Art. 6 abweichende Maße der 
Abstandsflächentiefe,
a) eine Erhöhung auf bis zu 1,0 H, mindestens 3 m, 
insbesondere, wenn dies die Erhaltung des Ortsbildes im 
Gemeindegebiet oder in Teilen des Gemeindegebiets 
bezweckt oder der Verbesserung oder Erhaltung der 
Wohnqualität dient,
b) eine Verkürzung auf bis zu 0,4 H, mindestens 3 m, in 
Gemeinden mit mehr als 250 000 Einwohnern, wenn eine 
ausreichende Belichtung und Belüftung sowie der 
Brandschutz gewährleistet sind,
7. in Gebieten, in denen es für das Straßen- und Ortsbild 
oder für den Lärmschutz oder die Luftreinhaltung bedeutsam 
oder erforderlich ist, darüber, dass auf den nicht 
überbaubaren Flächen der bebauten Grundstücke Bäume 
nicht beseitigt oder beschädigt werden dürfen, und dass die 
Flächen nicht unterbaut werden dürfen.
[(2) - (3)]

Art. 83 Übergangsvorschriften Art. 83 Übergangsvorschriften 
(1) Soweit vor Ablauf des 4. Februar 2014 bei der 
zuständigen Behörde ein vollständiger Antrag auf 
Genehmigung von Anlagen zur Erforschung, Entwicklung 
oder Nutzung der Windenergie eingegangen ist, finden Art. 
82 Abs. 1 und 2 keine Anwendung.
(2) Bis zum Ablauf des 31. August 2018 für Bauarten erteilte 
allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen oder 
Zustimmungen im Einzelfall gelten als Bauartgenehmigung 
fort.
(3) Als Tragwerksplaner im Sinn des Art. 62 Abs. 1 gelten die 
im Sinn des Art. 68 Abs. 7 Satz 2 in der bis zum 31. 
Dezember 2007 geltenden Fassung Nachweisberechtigten.
(4) Als Brandschutzplaner im Sinn des Art. 62b Abs. 1 gelten 
die im Sinn des Art. 68 Abs. 7 Satz 3 in der bis zum 31. 
Dezember 2007 geltenden Fassung Nachweisberechtigten 
sowie die auf der Grundlage der Verordnung nach Art. 90 
Abs. 9 in der bis zum 31. Dezember 2007 geltenden Fassung
anerkannten verantwortlichen Sachverständigen für 
vorbeugenden Brandschutz.
(5) Art. 53 Abs. 1 Satz 2 in der bis zum 31. Dezember 2007 
geltenden Fassung findet keine Anwendung im 
Geltungsbereich von Satzungen, die auf Grund von Art. 91 
Abs. 2 Nr. 4 in der bis zum 31. Dezember 2007 geltenden 
Fassung erlassen worden sind.
(6) Soweit § 20 Abs. 1 BauNVO zur Begriffsbestimmung des 
Vollgeschosses auf Landesrecht verweist, gilt insoweit Art. 2 
Abs. 5 in der bis zum 31. Dezember 2007 geltenden Fassung
fort.

(1) Soweit vor Ablauf des 4. Februar 2014 bei der 
zuständigen Behörde ein vollständiger Antrag auf 
Genehmigung von Anlagen zur Erforschung, Entwicklung 
oder Nutzung der Windenergie eingegangen ist, finden Art. 
82 Abs. 1 und 2 keine Anwendung.
(2) Bis zum Ablauf des 31. August 2018 für Bauarten erteilte 
allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen oder 
Zustimmungen im Einzelfall gelten als Bauartgenehmigung 
fort.
(3) Als Tragwerksplaner im Sinn des Art. 62 Abs. 1 gelten die 
im Sinn des Art. 68 Abs. 7 Satz 2 in der bis zum 31. 
Dezember 2007 geltenden Fassung Nachweisberechtigten.
(4) Als Brandschutzplaner im Sinn des Art. 62b Abs. 1 gelten 
die im Sinn des Art. 68 Abs. 7 Satz 3 in der bis zum 31. 
Dezember 2007 geltenden Fassung Nachweisberechtigten 
sowie die auf der Grundlage der Verordnung 
Rechtsverordnung nach Art. 90 Abs. 9 in der bis zum 31. 
Dezember 2007 geltenden Fassung anerkannten 
verantwortlichen Sachverständigen für vorbeugenden 
Brandschutz.
(5) Art. 53 Abs. 1 Satz 2 in der bis zum 31. Dezember 2007 
geltenden Fassung findet keine Anwendung im 
Geltungsbereich von Satzungen, die auf Grund von Art. 91 
Abs. 2 Nr. 4 in der bis zum 31. Dezember 2007 geltenden 
Fassung erlassen worden sind.
(6) Soweit § 20 Abs. 1 BauNVO zur Begriffsbestimmung des 
Vollgeschosses auf Landesrecht verweist, gilt insoweit Art. 2 
Abs. 5 in der bis zum 31. Dezember 2007 geltenden Fassung
fort.
(7) Die Vorschriften zur Genehmigungsfiktion gemäß Art. 68 
Abs. 2 gelten für ab dem 1. Mai 2021 eingereichte 
Bauanträge.

§ 12 des Gesetzes: Inkrafttreten
1Dieses Gesetz tritt am 1. Februar 2021 in Kraft. 2Abweichend
von Satz 1 tritt § 1 Nr. 36 Buchst. e am 15. Januar 2021 in 
Kraft.

Hinweis:
§ 1 Nr. 36 Buchst. e: Änderung des Art. 81 Nr. 6 (Satzung 
über Abstandsflächen)
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